
- 53 - 

2. Planungsziele / Konzepte 
 

Stadt Geilenkirchen Integriertes Handlungskonzept Stadtkern 
Planungsgruppe MWM BBE-Unternehmensberatung Ingenieurbüro Gietemann 

2.1.7 Neuordnungsbereich 7, Bereich EXTRA / Haihover Straße 

 

Größter Einzelhandelsbetrieb der Stadt ohne Bezug zu seinem Umfeld 

  

Mängel: 
- unbefriedigende Straßenraumgestaltung ohne Raumabschluss 
- keine städtebauliche Einbindung des EXTRA-Geländes (Solitär-

lage) 
- keine Aufnahme der Querverbindungen in Richtung Konrad-

Adenauer-Straße / Gerbergasse 
- mangelhaftes bauliches Erscheinungsbild sowohl des EXTRA-

Marktes als auch der Tankstelle und der verschiedensten Wer-
beanlagen und Nebenanlagen baulicher Art 

- großes, hochversiegeltes Parkplatzareal ohne Begrünung in der 
Fläche 
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- mangelhafte Erlebbarkeit der angrenzenden Wurm 
- Bankenmeile ohne publikumswirksame Ausstrahlung entlang des 

nördlichen Bereiches der Haihover Straße 
 
Chancen: 
- Verbindung des Freiraums um den EXTRA-Markt mit der Straße 

zu einem befriedigenden Gesamtbild (Bebauung / Begrünung)  
- Verbesserung der Querungsmöglichkeiten durch  Umorganisation 

und -gestaltung des Stellplatzbereiches EXTRA 
- bessere Anbindung auch in die rückwärtigen Bereiche zum 

Wurmpark hin 
- insgesamt Standortsicherung eines wichtigen Angebotes für Le-

bensmittelvorratseinkäufe in zentraler Lage 
- Prüfung ergänzender Bebauung entlang der Haihover Straße in 

einzelnen Abschnitten mit oder ohne Handelsnutzung oder Wie-
derholung des gelungenen Baumreihenbeispiels aus der Gerber-
gasse (dichte Platanenfolge bietet Straßenraumabschluss) 

- Abbau der straßenbegleitenden Sichthindernisse (Einkaufswa-
genanlagen, Trafohäuschen, Hecken und halbhoher Bewuchs) 
insbesondere im Nordbereich der Haihover Straße 
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2.1.8 Neuordnungsbereich 8, Friedlandplatz 

 

Platzanlage im rückwärtigen Bereich der Geschäftsbebauung entlang 
der Konrad-Adenauer-Straße, Durchgänge zur Poststraße und zur 
Gerbergasse 

  

Mängel: 
- Relativ hochwertige Oberflächen, aber mangelhafte Aufenthalts-

qualität durch fast vollständige Nutzung als Parkplatz und Anlie-
ferbereich (zahlreiche Dauerparker in zentralster Lage) 

- im Norden und Osten schwaches bauliches Erscheinungsbild 
durch unattraktive Rückfronten, teilweise nicht einmal fertig ge-
stellte Fassaden sowie unangepasste bauliche Erscheinungsfor-
men (z. B. Balkone) 

- durchweg nur Hintereingänge bzw. Anlieferungen für die Läden 
entlang der Konrad-Adenauer-Straße bzw. Gerbergasse 

- introvertierte Lage, Passage zu unansehnlich und unauffällig 
- innerhalb des als A-Lage klassifizierten Bereiches eher geringe 

Standortqualität für Einzelhandel 
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Chancen: 
- Bauliche Aufwertung der Bebauung insbesondere an der Rück-

seite der Konrad-Adenauer-Straße (gutes Beispiel Baublock 
Haus Basten) 

- Erhöhung der Aufenthaltsqualität durch Möglichkeiten von Au-
ßengastronomie an geeigneter Stelle 

- Überprüfung der Erforderlichkeit der Flächen für Parkplätze 
- zentraler, bewirtschafteter Parkplatz für Autokunden und Kurz-

parker 
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2.1.9 Neuordnungsbereich 9, Kreuzung der Konrad-Adenauer-
Allee mit Nikolaus-Becker-Straße und Theodor-Heuss-Ring 
(evang. Kirche) 

 

Entrée des Stadtzentrums nach der Überquerung der Bahngleise 

  

Mängel: 
- mangelnde Entreewirkung für die Innenstadt 
- keine Querungsmöglichkeit an der Einmündung Alte Poststraße 
- verkehrliche Belastung durch Rückstau Bahnübergang verstärkt 
- fehlende Querungshilfe auf der innenstadtnahen Seite der Kon-

rad-Adenauer-Straße direkt an der Kreuzung 
- unattraktives, uneinheitliches bauliches Erscheinungsbild im Um-

feld der Kreuzung 
- unverhältnismäßiger Erschließungsaufwand für wenige Parkplät-

ze im Nordwestbereich 
- mangelhafte Qualität der Freiräume für Fußgänger 
- Schwächen im Marktauftritt einiger Geschäfte 
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- Poststraße als Erschließungsweg für den dahinter befindlichen 
Geschäftsbereich kaum genutzt 

- aus Sicht des Einzelhandels Funktionsabriss in der Poststraße 
 
Chancen: 
- Verbesserung der Wegebeziehungen durch Querungshilfen / 

Fußgängerampeln 
- Verknüpfungsmöglichkeit über Poststraße prüfen 
- Überprüfung der Stellplatzorganisation und Anordnung mit dem 

Ziel der Gewinnung von mehr Aufenthaltsqualität im Fußgänger-
bereich 

- klarere Gestaltung und Zonierung des öffentlichen Raumes 
- Förderung der Präsenz der Kirche durch Freistellen von zu dich-

ten Grünstrukturen  
- großzügigere Ausformung des Vorbereiches der Kirche durch 

Integration der seitlich angrenzenden Flächen 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 



- 59 - 

2. Planungsziele / Konzepte 
 

Stadt Geilenkirchen Integriertes Handlungskonzept Stadtkern 
Planungsgruppe MWM BBE-Unternehmensberatung Ingenieurbüro Gietemann 

2.1.10 Neuordnungsbereich 10, Bereich Bahnhof 

 

Nahverkehrsknotenpunkt am Rand des Stadtzentrums 

  

Mängel: 

- mangelhafte Querverbindung Innenstadt / Bahnhof durch: 

• unklare Fußwegeführung 

• zu schwach markierte Querung der Bussteige 

• Blickhindernisse (Bäume mit niedrigen Ästen, Büsche, klein-
teilige Haltestellenmöblierung) 

• uneinheitliche Bepflanzung (Baumarten, Geometrie) 

• mangelhafte Struktur der Gesamtanlage (uneinheitliche 
Randbereiche, unterschiedlichste Motive) 
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Chancen: 
- Bessere Anbindung Innenstadt / Bahnhof durch 

• Umbau des Bahnhofsgebäudes und bessere Sicht zum 
Bahnhofsgebäude 

• verbesserte Querungsangebote insbesondere an der Ger-
bergasse 

• offene, symmetrische Anlage des Vorplatzes (Wiederholung 
des positiven Motives Baumkarrée gegenüber Gerbergasse 
an der Einmündung Haihover Straße) 

• durchgängige Fußwegebeziehungen über den Platz 

• einheitlichere Gestaltung der Ränder 

- attraktivere Fußgängerverbindung entlang der Bebauung Theo-
dor-Heuss-Ring 

- keine Potentialfläche für innenstadtrelevanten Einzelhandel, Prü-
fung von Möglichkeiten für ergänzende Angebote 
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2.1.11 Neuordnungsbereich 11, Bereich Kreissparkasse 

 

Großform inmitten kleinteiliger Struktur 

  

Mängel: 
- Unmaßstäblicher Baukörper und abweisende Gesamtfassade 
- geringe Nutzungsqualität im Erdgeschoss 
- durch Monofunktion geringe Publikumswirkung und wenig Aus-

strahlung in den Straßenraum 
- Flächenanspruch der Sparkasse sehr hoch; gegenwärtig keine 

EH-Nutzung entlang der Straße 
 
Chancen: 
- Überarbeitung der Fassade mit dem Ziel einer stadtbildverträgli-

cheren Gestaltung 
- Umnutzung von Erdgeschossflächen zu Ladenflächen durch 

Konzentration der wesentlichen Beratungsleistungen in den O-
bergeschossen 
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2.2 Verkehrskonzept 

2.2.1 Variantenuntersuchung 
Ziel der Variantenvoruntersuchung ist es, im Zuge der Konrad-
Adenauer-Straße zwischen dem Theodor-Heuss-Ring und der Heins-
berger Straße, hier kurz als Markt und Haus Basten bezeichnet, eine 
spürbare Reduzierung der Verkehrsbelastung zu erreichen. 

Die Variante soll zusätzlich Raum für die Entwicklung des Straßensei-
tenraums ermöglichen und gleichzeitig eine zufriedenstellende Er-
reichbarkeit des Stadtzentrums sicherstellen. 

Auf der Basis des Prognose-Nullfalls wurden zunächst arbeitsintern 4 
Varianten berechnet, die sich ausschließlich durch Veränderungen im 
MIV-Netz definieren. Im Einzelnen handelt es sich um folgende ange-
dachte Maßnahmen: 

 

Variante 1:  Konrad-Adenauer-Straße ist zwischen Kreuzstraße und 
Heinsberger Straße nur in Richtung Zentrum befahrbar. 

Variante 2:  Konrad-Adenauer-Straße ist zwischen Friedlandplatz und 
Herzog-Wilhelm-Straße nur in Richtung Zentrum befahr-
bar.  

Variante 3:  Kombination aus 1 + 2 

Variante 4:  Konrad-Adenauer-Straße wird zwischen Friedlandplatz 
und Herzog-Wilhelm-Straße in beiden Richtungen ge-
sperrt (ohne V1). 

 

 V 1 
(allein) 

V 2 
(allein) 

V 3 
V 1+2 

V 4 
 

1 Selfkantapotheke  - 26 %  - 14 %  - 42 %  - 22 % 

2 Markt  - 9 %  - 11 %  - 22 %  - 32 % 

3 Haus Basten  - 6 %  - 40 %  - 44 %  - 100 % 

4 Bahnübergang  ± 0 %  ± 0 %  ± 0 %  ± 0 % 

5 Haihover Straße  + 1 %  + 16 %  + 15 %  + 17 % 

6 Herzog-Wilhelm-Str.  + 10 %  - 2 %  + 9 %  + 6 % 

7 Nikolaus-Becker-Str.  - 1 %  + 5 %  + 4 %  + 30 % 

8 An Merckenheim  ± 0 %  + 18 %  + 18 %  + 62 % 

9 An der Linde  + 15 %  - 7 %  + 9 %  + 5 % 

10 Heinsberger Straße  + 32 %  - 1 %  + 33 %  - 49 % 

 
 
 
 
 
Zielsetzung: 
Reduzierung 
Verkehrs-
belastung und  
Erweiterung  
Aufenthalts-
bereiche  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
4 Untersuchungs-
varianten mit 
anderer  
Verkehrsführung 
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11 Theodor-Heuss-
Ring  + 10 %  + 26 %  + 35 %  + 86 % 

12 Am Mausberg  + 16 %  + 11 %  + 30 %  + 25 % 

13 L 42 TÜV  + 11 %  + 5 %  + 14 %  + 14 % 

14 L 42 B-Schule  ± 0 %  + 2 %  + 2 %  + 5 % 

 
Bei der Variante 4 (sh. Pläne 48 u. 49), die einen erheblichen Eingriff 
in die Verkehrsabläufe darstellt, zeigt sich als besonders negative Aus-
wirkung eine deutliche Verlagerung des Verkehrs auf die Straße An 
Merckenheim (+ 62%) und auf den Theodor-Heuss-Ring (+ 86%).  

Die Erhöhung des Verkehrsaufkommens in der Straße An Mercken-
heim ist in dieser Größenordnung nicht vertretbar. Des Weiteren wer-
den Quell- und Zielverkehre zu erheblichen Umwegen gezwungen. Die 
Variante 4 wird nicht weiter verfolgt. 

Bei der Variante 1 zeigt sich keine nennenswerte Verbesserung am 
Markt und bei Haus Basten. Erst mit den Varianten 2 und 3 ist bei 
Haus Basten eine spürbare Entlastung mit 40 � 44% erreichbar (sh. 
Pläne 42 u. 43). 

Die Umlagerungen auf die benachbarten Straßen bleiben im verträgli-
chen Bereich. 

Bei den Varianten 2 und 3 (Pläne 44 - 47) muss jedoch festgestellt 
werden, dass eine spürbare Entlastung am Markt nicht erzielt werden 
kann. Entlastungen zwischen 11 und 22% sind nicht ausreichend und 
werden subjektiv kaum wahrgenommen. 

Hier zeigt sich, dass die Variante 2 für sich allein vollkommen ausrei-
chend ist, eine deutliche Verbesserung im Bereich des Hauses Basten 
zu erzielen. 

Aus den Ergebnissen der Voruntersuchung ist ablesbar, dass die Fin-
dung einer weiteren Variante notwendig ist, um am Markt zu einer be-
friedigenden Lösung zu kommen. 

Aus den gewonnen Erkenntnissen wird ein Stufenplan entwickelt. 

2.2.2 Stufenplan 
Nach den Ergebnissen der Voruntersuchung sollte die Variante 2 als 
Stufe 1 (siehe Plan 50) weiterverfolgt werden. 

Die Einbahnregelung auf der Konrad-Adenauer-Straße vom Friedland-
platz bis zur Herzog-Wilhelm-Straße in Verbindung mit der bestehen-
den Einbahnregelung in der Haihover Straße sichert in ausreichendem 
Maße die Erreichbarkeit des Stadtzentrums (sh. Plan 51) und ermög-
licht im Umfeld des Hauses Basten durch die Reduzierung der Fahr-
bahnfläche auf eine Fahrspur die Schaffung von erheblichen zusätzli-

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Bei Vollsperrung 
Konrad-
Adenauer-Straße 
unvertretbare 
Belastungs-
verlagerungen  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Unzureichende 
Entlastungs-
effekte von  
„kleinen Einbahn 
lösungen“ 
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chen fußläufigen Flächen vor den Geschäftsbereichen.  

Um den gleichen Effekt auch im Bereich des Marktes zu erreichen, 
wird in der Stufe 2 die Schaffung einer Ersatzstraße über das Gelände 
des ehemaligen Extra-Marktes vorgeschlagen (siehe Pläne 55 u. 56). 

In der Stufe 2 wird die Konrad-Adenauer-Straße zwischen der Herzog-
Wilhelm-Straße und der Heinsberger Straße zur Einbahnstraße in 
Richtung Norden (Bauchem) ausgewiesen. Die Ersatzstraße wird ab 
der Vogteistraße in Richtung Herzog-Wilhelm-Straße ebenfalls als 
Einbahnstraße geführt und an der Herzog-Wilhelm-Straße mit der Hai-
hover Straße verknüpft. 

Bei beiden Stufen erfolgt zwangsläufig eine teilweise Verlagerung des 
Verkehrsaufkommens auf den Theodor-Heuss-Ring, auf die Straße 
Am Mausberg und auf die Haihover Straße. 

Zur Leistungssteigerung der Knotenpunkte in den betroffenen Straßen 
werden in das Modell bei beiden Stufen Kreisverkehre eingeplant: 

Stufe 1: 

Knotenpunkte:  - Haihover  Straße / Theodor-Heuss-Ring (Bahnhof) 

 - Am Mausberg / Herzog-Wilhelm-Straße (Feuerwehr) 

 - Am Mausberg / Kreuzstraße (TÜV) 

 - Konrad-Adenauer-Straße / Herzog-Wilhelm-Straße 

zusätzlich: - Berliner Ring / Landstraße (Autohaus Bähr) 

 - Kreuzstraße / An der Linde (Amtsgericht) 

Stufe 2 

Knotenpunkte:  - Haihover  Straße / Theodor-Heuss-Ring (Bahnhof) 

 - Am Mausberg / Herzog-Wilhelm-Straße (Feuerwehr) 

 - Am Mausberg / Kreuzstraße (TÜV) 

 - Konrad-Adenauer-Straße / Herzog-Wilhelm-Straße 

 - Herzog-Wilhelm-Straße / Ersatzstraße / Haihover Str. 

zusätzlich: - Berliner Ring / Landstraße (Autohaus Bähr) 

 - Kreuzstraße / An der Linde (Amtsgericht) 

 

 

 

 

Einrichtungs-
verkehr im  
gesamten Stadt-
kern setzt neue 
Planstraße  
voraus 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Stufenplan: 
Stufe 1 und  
Stufe 2 bauen 
aufeinander auf 
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Der Stufenplan zeigt folgende Ergebnisse: 

 
Prognose-Nullfall 

DTV (Kfz/24h) 
Stufe 1 Stufe 2 

 1 Selfkantapotheke 6829  - 17 %  - 20 % 

 2 Markt 8898  - 19 %  - 40 % 

 3 Haus Basten 6353  - 38 %  - 45 % 

 4 Bahnübergang 7906  ± 0 %  ± 0 % 

 5 Haihover Straße 3609  + 21 %  + 26 % 

 6 Herzog-Wilhelm-Straße 4223  - 8 %  - 3 % 

 7 Nikolaus-Becker-Straße 3198  + 10 %  + 12 % 

 8 An Merckenheim 2252  + 22 %  + 25 % 

 9 An der Linde 4736  + 4 %  + 4 % 

 10 Heinsberger Straße 3202  - 14 %  - 14 % 

 11 Theodor-Heuss-Ring 4032  + 20 %  + 23 % 

 12 Am Mausberg 6923  + 18 %  + 21 % 

 13 L 42 TÜV 7238  ± 0 %  + 2 % 

 14 L 42 B-Schule 5979  - 2 %  - 2 % 

Im Vergleich mit der Voruntersuchung kann man erkennen, dass mit 
Berücksichtigung der zusätzlichen Kreisverkehre bereits mit der Stufe 
1 (siehe Pläne 52 bis 54) am Markt die Entlastung von 11% auf 19% 
gesteigert werden kann, mit der Stufe 2 (Pläne 57 bis 59) sogar auf 
40% unter Verzicht auf eine Fahrspur. Bei Haus Basten kann bei der 
Stufe 1 eine Entlastung um 38% erreicht werden, die sich mit Realisie-
rung der Stufe 2 auf 45% steigern lässt. 

Die geplanten Eingriffe in das bestehende Verkehrsgerüst führen an 
einigen heute neuralgischen Stellen (Markt und Haus Basten) zu er-
heblichen Verbesserungen. Jedoch gehen diese Verbesserungen in 
unterschiedlichem Maße zu Lasten anderer Verkehrswege. Verkehre 
werden also durch die Veränderung der Verkehrsführung zwangsweise 
umgelagert. 

Die Umlagerung von Teilen des Verkehrsaufkommens eröffnet ein er-
hebliches Potential an Verbesserungsmöglichkeiten im Stadtkern. Die 
Umlagerung erfordert allerdings auch von einem nicht unerheblichen 
Teil der Kfz-Benutzer die Inkaufnahme von Umwegen, denn die Fahrt 
durch den Stadtkern ist nun einmal die kürzeste Verbindung. Aufgrund 
der erheblichen Veränderungen ist es angemessen, die Stufe 1 in ei-
ner Testphase mittels Beschilderung zu erproben.  
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In der Testphase soll die Akzeptanz der geänderten Verkehrsführung 
in der Bevölkerung abgefragt werden, bevor endgültig bauliche Tatsa-
chen geschaffen werden. 

Für die Testphase ist es jedoch unbedingt notwendig, den Knoten-
punkt Theodor-Heuss- Ring / Haihover Straße im Vorfeld zu ertüchti-
gen (Kreisverkehr). Bereits heute ist der Rückstau in der Haihover 
Straße zeitweise erheblich. 

Mit der Einrichtung der Stufe 1 erfährt dieser Knotenpunkt eine Belas-
tungszunahme von insgesamt rd. 40%. Bei der bestehenden Kreuzung 
würde dies zu einer Überlastung führen und einen erfolgreichen Ver-
lauf der Testphase sicher in Frage stellen. 

Infolge der Umlagerungen werden der Theodor-Heuss-Ring und die 
Straße Am Mausberg stärker belastet. Die Leistungsfähigkeit der vor-
handenen Lichtsignalanlagen am TÜV, an der Feuerwehr und an der 
Evangelischen Kirche sollte ebenfalls vor der Testphase überprüft 
werden. Die Verteilung der Grünzeiten dieser Anlagen basiert auf Ver-
kehrsbelastungen die vor 15 bis 25 Jahren ermittelt wurden. Gegebe-
nenfalls müssen die Programme für die Testphase entsprechend an-
gepasst werden. 

2.3 Parkraum-Bewirtschaftungskonzept 

Die Analyse der Parkraumbelegung zeigt, dass eine bessere Ausnut-
zung der vorhandenen Flächen und eine veränderte Zuteilung der 
Parkzeitbegrenzung erfolgen sollte. Dies kann neben einer stringente-
ren ordnungsbehördlichen Überwachung auch durch eine Parkraum-
bewirtschaftung in Kombination mit einer Überwachung erfolgen. 

Hierdurch können Langzeitparker aus dem unmittelbaren Kernbereich 
besonders wirkungsvoll verdrängt werden, da eine Manipulation von 
Parkscheiben hier nicht mehr möglich ist. Die hierdurch frei werdenden 
Parkplätze reichen aus, den Parkraumbedarf für Besucher und Kunden 
abzudecken. 

Unter Berücksichtigung aller Randbedingungen für den Einkaufsstand-
ort Geilenkirchen sollte eine moderate Parkgebühr eingeführt werden, 
die in der Regel von Kunden und Besuchern akzeptiert wird. Es wird 
vorgeschlagen eine Gebühr von 0,50 Euro pro Stunde anzusetzen. 

Zusätzlich können Service-Leistungen, wie z.B. die Einrichtung einer 
Brötchen-Taste an den Parkautomaten (kostenfreies Parken bis zu 15 
Minuten) oder eine Ermäßigung der Parkgebühren durch eine Aktion 
des Einzelhandels die Akzeptanz einer solchen Parkraumpolitik ver-
stärken. Die Umsetzung einer Parkraumbewirtschaftung sollte mit ei-
ner breit gefächerten Information der Öffentlichkeit einhergehen, damit 
schon im voraus die Vorteile einer solchen Maßnahme vermittelt und 
die anfänglichen Widerstände minimiert werden können. 
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In Plan 59.1 ist ein mögliches Bewirtschaftungskonzept der Parkräume 
dargestellt. Hier sind die zentralsten Parkflächen gebührenpflichtig 
ausgewiesen. Bei der Zuordnung der Bewirtschaftungsform ist die 
Zentralität und die Lage zu öffentlichen Einrichtungen entscheidend. Je 
näher ein Parkplatz am Zentrum oder einer öffentlichen Einrichtung 
liegt, desto wertvoller ist er. Demnach wird vorgeschlagen die Park-
plätze an der Konrad-Adenauer-Straße zwischen der Kreissparkasse 
und dem Rathaus, einschließlich des Parkhauses am Rathaus sowie 
die Parkplätze in der Herzog-Wilhelm- und der Haihover Straße und 
die Parkplätze auf dem Friedlandplatz und dem Holzmarkt einer Be-
wirtschaftungsregelung zu unterziehen. Ggf. kann im Parkhaus am 
Rathaus ein Teil der Parkplätze für Mitarbeiter des Rathauses reser-
viert werden. 

In diese Regelung sollte auch der Privat-Parkplatz des Extra-Marktes 
miteinbezogen werden, damit hier eine Fehlbelegung von Langzeitpar-
kern ausgeschlossen werden. Selbstverständlich sind an diesem 
Standort Sonderregelungen, die ein kostenfreies Parken für Kunden 
ermöglichen, denkbar. Des Weiteren wird vorgeschlagen, dass die 
Parkdauer der Parkplätze mit Parkscheibenregelung (Zeitzonen) auf 2 
Stunden begrenzt wird. 

Das Angebot von Parkplätzen, auf denen ein unbeschränktes Parken 
erlaubt ist, sollte ausgeweitet werden. Die Erhebung hat gezeigt, dass 
ein nicht unerheblich Teil der Parkplätze im Zentrumsbereich von 
Langzeitparkern blockiert sind. Bei einer Verdrängung dieser Nutzer-
gruppe aus dem Innenbereich und einem gleichzeitigen Wegfall des 
Parkplatzangebotes am Altstandort Extra werden zusätzliche Park-
platzkapazitäten für Langzeitparker benötigt. 

Es wird vorgeschlagen, dass die Ausweisung der Parkplätze am Haus 
des Handwerks und im Bereich der Straße �In der Au� dem heutigen 
Parkverhalten angepasst werden und zukünftig keiner zeitlichen Be-
schränkung unterliegen. Hierdurch wird Parkraum für Langzeitparker 
legalisiert bzw. neu geschaffen, der als Kompensation für den Wegfall 
von Parkmöglichkeiten im Zentrumsbereich dient. Zusätzlich steht 
nach wie vor der Beamtenparkplatz den Langzeitparkern zur Verfü-
gung. Trotz der fußläufigen Entfernung von nur wenigen Gehminuten 
zum Zentrumsbereich wird dieser Standort nur sehr unzureichend 
nachgefragt. Die Attraktivität dieses Standortes kann u.U. durch Maß-
nahmen, wie z.B. eine bessere Ausleuchtung des Parkplatzes sowie 
der Wegeverbindung zum Zentrumsbereich gesteigert werden. 

Wesentlich für den Erfolg einer Parkraumbewirtschaftung sowie für die 
Einhaltung einer Parkscheibenregelung von Parkstandorten ist eine 
regelmäßige ordnungsbehördliche Kontrolle und eine strikte Ahndung 
von Verstößen. Nur durch eine solch stringente Vorgehensweise kann 
das Parkverhalten, insbesondere der Langzeitparker, beeinflusst und 
Parkraum für Kunden und Besucher der Stadt Geilenkirchen gesichert 
werden. 
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2.4 Einzelhandelskonzept 

2.4.1 Entwicklungsspielräume des Einzelhandels in der Innen-
stadt 

2.4.1.1 Funktionszuweisungen 
Im Rahmen von Workshops zum Stadtmarketing hat sich ein stadtin-
terner Arbeitskreis mit der Frage beschäftigt, wie die Innenstadt von 
Geilenkirchen räumlich abzugrenzen ist.  

Das hierbei erarbeitete und innerhalb des Arbeitskreises konsensfähi-
ge Arbeitsergebnis bestand darin, das Teilstück der Konrad-Adenauer-
Straße zwischen der Brucknerstraße und der Bahntrasse sowie das 
beschriebene �Dreieck� zwischen Konrad-Adenauer-Straße, Haihover 
Straße und Theodor-Heuss-Ring als Innenstadt zu definieren.  

Die Analyseergebnisse des integrierten Handlungskonzeptes korres-
pondieren mit dieser im Rahmen des Stadtmarketing vorgenommenen 
Zuordnung, die eine sinnvolle räumliche Abgrenzung des Innenstadt-
bereichs des Mittelzentrums Geilenkirchen darstellt. 

Im Hinblick auf Lagequalitäten innerhalb der abgegrenzten Innenstadt 
wurde durch den Arbeitkreis in Geilenkirchen eine Klassifizierung in 
Standorte unterschiedlicher Qualität vorgenommen. Im speziellen 
wurde unterschieden zwischen einem Kernbereich (Ia) und einem Er-
gänzungsbereich (Ib). Den Kernbereich (Ia) stellen das zentrale Teil-
stück der Konrad-Adenauer-Straße sowie die umliegenden Bereiche 
z.B. des Gerbergassenviertels dar.  

Den Ergänzungsbereich (Ib) stellen die Randbereiche der Konrad-
Adenauer-Straße (westlich und östlich) dar. Zu diesem Standortbe-
reich sind die Angebotsstrukturen der Konrad-Adenauer-Straße zwi-
schen Theodor-Heuss-Ring und Eisenbahnlinie sowie das westliche 
Teilstück bis hin zur Einmündung Brucknerstraße zu zählen. 

Die Ia- und Ib-Lagen5) sind aus Sicht der Fachplaner in Bezug auf ihre 
Zukunftstauglichkeit als Standorte für Einzelhandelsangebote differen-
ziert zu beurteilen. 

Speziell das zentrale Teilstück der Konrad-Adenauer-Straße weist ei-
ne Standortqualität auf, die � unter Berücksichtigung der Empfehlun-
gen der vorliegenden Rahmenplanung � als zukunftsbeständig einzu-
stufen ist.  

Die gleiche Schwerpunktaussage ist zu treffen in Bezug auf den Be-
reich des Gerbergassenviertels, diesbezüglich ist jedoch zu berück-
sichtigen, dass dieser Bereich nicht die gleiche Perspektive für eine 
hohe Standortqualität aufweist wie das zentrale Teilstück der Konrad-
Adenauer-Straße. Für diese � verhaltenere � Einschätzung in Bezug 
auf das Gerbergassenviertel zeichnet nicht zuletzt der Umstand ver-
antwortlich, dass dieser Bereich einige Handicaps aufweist, die in der 
Zukunft allenfalls graduell gemindert, nicht jedoch vollständig beseitigt 
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werden können. Als diesbezüglich relevante Faktoren sind zu nennen: 

� die introvertierte Lage des Gerbergassenviertels mit nur unzurei-
chender Anbindung an die Konrad-Adenauer-Straße6)  

� unzureichend ausgeprägte Wechselwirkungen zwischen dem 
Gerbergassenviertel und dem Extra-Markt an der Haihover Stra-
ße 

� das Fehlen eines Magnetbetriebes mit Frequenz erzeugender 
Wirkung im Gerbergassenviertel 

In Bezug auf die genannten Handicapfaktoren ist davon auszugehen, 
dass die Funktionsbeziehungen des Gerbergassenviertels zum Be-
reich der Haihover Straße positiv beeinflusst werden können. Dies 
kann insbesondere dann erwartet werden, wenn im Bereich der Hai-
hover Straße neue Verkaufsflächen angesiedelt werden. Sollte es hier 
zu einer städtebaulichen Aufwertung und zur Ansiedlung von neuen 
Verkaufsflächen kommen, so würden hieraus Chancen auch für den 
Bereich des Gerbergassenviertels erwachsen. 

Während somit den Ia-Lagen der Innenstadt gute bzw. hinreichende 
Perspektiven als Standort für Einzelhandel und publikumsorientierte 
Dienstleistungseinrichtungen zu attestieren sind, sind die Randberei-
che der Konrad-Adenauer-Straße (Ib-Lagen) als Problembereiche ein-
zustufen. Ebenso die Stadtpassage, die aufgrund ihrer Lage und der 
unattraktiven sowie kleinteiligen baulichen Strukturen nicht als zu-
kunftshöffiger Einzelhandelsstandort zu bewerten ist. 

Diese Lagen weisen mit Blick in die Zukunft keine hinreichend guten 
Voraussetzungen für publikumsorientierte Einzelhandelseinrichtungen 
auf. Ein Funktionsverlust dieser Lagen in Bezug auf ihre Bedeutung 
als Einzelhandelsstandorte ist zu erwarten und unter Marktbedingun-
gen bereits erkennbar, so dass diese Lagen als Bereiche mit Ergän-
zungsfunktionen, nicht jedoch für die Zentrumshauptfunktionen anzu-
sehen sind7).  

Bewertet man die erarbeiteten Analyseergebnisse mit Blick auf die 
Frage, in welchen Bereichen der Geilenkirchener Innenstadt Einzel-
handel in der Zukunft als tragfähig einzuschätzen ist, so lassen sich 
folgende Schlussfolgerungen treffen: 

� Nicht alle �heutigen� Handelslagen werden in der Zukunft diese 
Funktion aufweisen können. Speziell für die Lagen mit �Appen-
dixcharakter� (Ib-Lagen entlang der Konrad-Adenauer-Straße, 
Stadtpassage) muss erwartet werden, dass diese einen Funkti-
onsverlust in Bezug auf Einzelhandelsstrukturen erleiden. 

� Es ist davon auszugehen, dass für das Mittelzentrum Geilenkir-
chen ein � auch andernorts feststellbarer � �räumlicher Schrump-
fungsprozess� stattfinden wird. Dieser durch den Markt gesteuer-
te Prozess wird mit einem Verlust der Einzelhandelsfunktion der 
genannten Ib-Lagen verbunden sein. 
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� In der Konsequenz ist davon auszugehen, dass in den Ib-Lagen 
keine nachhaltige Etablierung neuer Strukturen mit z.B. Einzel-
handelsgeschäften erwartet werden kann und etwaige Bemü-
hungen für die Ansiedlung von neuen Flächen bzw. Betrieben 
sich auf die Lagen konzentrieren sollten, die deutlich bessere 
Zukunftschancen bieten. 

Umgekehrt sind die Marktchancen für Einzelhandelsgeschäfte im zent-
ralen Teilstück der Konrad-Adenauer-Straße sowie � graduell abge-
stuft � in den übrigen einzelhandelstauglichen Lagen deutlich besser 
zu bewerten. Die Bemühungen sollten daher darauf abzielen, etwaige 
Interessenten für ein Engagement im Einzelhandel auf diese Lagen zu 
lenken. 

Für die zukünftig nicht einzelhandelstauglichen Lagen können z.B. 
Umwandlungen von bislang als Einzelhandelsgeschäfte betriebenen 
Läden in Wohnraum8), unter Umständen für Dienstleister, die nicht auf 
regen Publikumsverkehr im Straßenraum angewiesen sind, erfolgen.  

2.4.1.2 Branchenmixergänzungen 
Die Geilenkirchener Innenstadt weist im Hinblick auf ihren Besatz mit 
Einzelhandelseinrichtungen unterschiedliche Besatzdichten auf. Die 
jeweiligen Flächenanteile werden aus nachfolgender Übersicht deut-
lich. 

Dargestellt wird der tatsächliche Besatz in Geilenkirchen sowie � als 
Vergleichswerte � die für ein Mittelzentrum der Struktur Geilenkirchens 
�normalerweise� anzutreffenden Ausstattungen. 
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 Verteilung der Verkaufsflächen nach 
Branchen in Innenstädten von 
Mittelstädten  

  

Schwan-
kungsbreite 

in %  

  von bis 

Verkaufs-
flächenan-

teile In-
nenstadt 
Geilenkir-

chen 
 

Nahrungs- und Genussmit-
tel 12 22 20% + 

Gesundheit und Körper-
pflege 7 13 13% + 

Bücher/Schreibwaren 2 7 3% - 

          

Baumarktsortiment 3 5 3% - 

Bekleidung 25 30 20% - 

Schuhe 4 6 2% - 

Hausrat/Glas 6 10 9% + 

Spiel/Sport 8 10 7% - 

          

Einrichtung 5 8 13% + 

Elektro 4 8 4% - 

Uhren/Schmuck 1 2 1% ° 

Unterhaltungselektronik k.A   5%  

          

Quelle: BBE      
 
Aus vorstehender Tabelle lassen sich folgende Erkenntnisse ableiten: 
� Ein eher hoher Besatz mit Verkaufsflächen ist in folgenden Bran-

chen gegeben: 
o Nahrungs- und Genussmittel  
o Möbel 
o Gesundheit / Körperpflege 

� Ein anteilig unterdurchschnittlicher Besatz mit Verkaufsflächen ist 
in folgenden Branchen gegeben: 
o Bücher / Schreibwaren 
o Bekleidung (mittleres Genre) 
o Schuhe 
o Spiel- / Sportartikel 
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Demzufolge kann in Bezug auf eine denkbare zukünftige Entwicklung 
davon ausgegangen werden, dass Anbietern aus den an zweiter Stelle 
angeführten Marktsegmenten überdurchschnittlich gute Marktchancen 
eingeräumt werden können, während Anbieter der an erster Stelle ge-
nannten Marktsegmente von einem eher hohen Wettbewerbsdruck 
ausgehen müssen. Speziell die an zweiter Position genannten Bran-
chen stellen somit sinnvolle Ergänzungen des Branchenmix für die 
Geilenkirchener Innenstadt dar. 

Als wesentlicher Punkt in Bezug auf denkbare Ergänzungen des Bran-
chenmix ist davon auszugehen, dass für neue Betreiber nicht nur die 
Frage der Ausstattung mit Flächen der jeweiligen Branche, sondern 
auch die Frage der Verfügbarkeit geeigneter Ladenlokale von Bedeu-
tung ist. Gerade in Bezug auf die Verfügbarkeit adäquat großer Ver-
kaufsflächen ist gegenwärtig ein Engpassfaktor zu sehen, da Ge-
schäftslokale von z.B. 250 qm oder mehr in der Geilenkirchener Innen-
stadt kaum vorhanden bzw. nicht zugriffsfähig9) sind.  

Im chronologischen Ablauf ist somit zu erwarten, dass Ansiedlungs-
bemühungen zur Ergänzung des Branchenmix auf der Zeitachse mit 
�Warteschleifen� verbunden sein werden, da geeignete Ladenlokale in 
zukunftstauglichen Lagen nicht direkt zur Verfügung stehen werden. 

In Bezug auf Branchenmixergänzungen außerhalb des Einzelhandels 
ist darauf hinzuweisen, dass die Etablierung von Außengastronomie 
für Geilenkirchen eine denkbare Ergänzungsmaßnahme für den In-
nenstadtbesatz darstellt.  

Eine solche Besatzmaßnahme ist dabei für solche Bereiche denkbar, 
bei denen ein geeigneter Baukörper sowie ein nutzbarer Platz- bzw. 
Außenbereich zur Verfügung stehen. Dies ist in Geilenkirchen z.B. im 
Bereich des Friedlandplatzes sowie des Platzbereiches am Rathaus 
der Fall. Speziell für den Friedlandplatz kann attestiert werden, dass 
dieser Platzbereich aufgrund seiner baulichen Voraussetzungen in 
Teilbereichen als attraktive und ruhige Verweilzone gestaltet werden 
kann, so dass in diesem Bereich gute Voraussetzungen für eine Au-
ßengastronomie geschaffen werden können10).  

2.4.1.3 Hinweise zum Leerstandsmanagement 
Die Leerstandsthematik stellt sich in Bezug auf die Geilenkirchener 
Innenstadt sowohl in Bezug auf kleinteilige Handelsimmobilien als 
auch in Bezug auf einen Großstandort. 
Eine Häufung von leer stehenden, eher kleinflächigen Ladenlokalen ist 
dabei in den Ib-Lagen sowie der Stadtpassage zu verzeichnen. Ein 
großflächiger Leerstand besteht in Form des derzeit nicht genutzten 
Altstandortes der Extra-Immobilie an der Haihover Straße. 
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Für das zukünftige Agieren in Bezug auf die Leerstandsthematik in der 
Geilenkirchener Innenstadt empfehlen die Fachplaner folgendes 
Vorgehen: 
� Es sollte keine aktive Lenkung von ansiedlungswilligen Einzel-

handelsbetrieben auf die �Appendixlagen�, denen keine Zu-
kunftsbeständigkeit in Bezug auf den Einzelhandel zugestanden 
werden kann, erfolgen. 

� Für Lagen mit Appendixcharakter sollten keine planerischen 
Hemmnisse (keine Restriktionen durch Bauleitplanung) aufge-
baut werden, damit derjenige, der �dennoch� einen solchen 
Standort besetzen möchte, dies tun kann. 

� Die Altimmobilie des Extra sollte in eine übergeordnete Pla-
nungsüberlegung eingebunden werden, welche die komplette 
Neugestaltung (unter Umständen den Abriss) der Immobilie zum 
Ziel hat. 

Speziell in Bezug auf die EXTRA-Altimmobilie zeichnet sich somit ab, 
dass nur eine ganzheitlich angelegte Vorgehensweise ein eher hohes 
Maß an Chancen für eine Reaktivierung des Areals aufweist. Diese 
Einschätzung ist auch deshalb als realistisch anzusehen, da die der-
zeitige Bausubstanz eine direkte Nachvermietung nur schwerlich zu-
lassen dürfte. Dringend erforderlich sind zudem eine Verbesserung 
der Erschließungswirkung und eine Aufhebung des Rückseitencharak-
ters. 
 

2.4.1.4 Ausbau und Verdichtung zentraler Lagen 
Für das Mittelzentrum Geilenkirchen stellt sich die Frage, ob die An-
siedlung neuer Verkaufsflächen im Einzelhandel eine anzustrebende 
Entwicklungslinie für die Zukunft darstellt. 

Diesbezüglich ist von Bedeutung, dass Geilenkirchen über einen für 
ein Mittelzentrum eher geringen Gesamtbesatz im Einzelhandel von 
ca. 1,25 qm je Einwohner verfügt, während andere Mittelzentren oft-
mals Verkaufsflächenbestände in einer Größenordnung von ca. 1,5 bis 
1,7 qm je Einwohner aufweisen. 

Orientiert man sich diesbezüglich � eher zurückhaltend � am Ver-
gleichswert von ca. 1,5 qm Verkaufsfläche je Einwohner, so ergibt sich 
hieraus � rein mathematisch betrachtet � ein Zusatzbedarf an Ver-
kaufsfläche in Geilenkirchen von ca. 7.200 qm. Wengleich die genannt 
Zahl eher als Orientierungsgröße, nicht jedoch als Dogma zu verste-
hen ist, so lässt sich als Schwerpunktaussage dennoch feststellen, 
dass für die Stadt Geilenkirchen die Ansiedlung neuer Verkaufsflächen 
im Einzelhandel eine Zukunftsthema darstellt. 

Diesbezüglich ist von grundlegender Bedeutung, dass aus Sicht der 
Fachplaner neue Einzelhandelsflächen mit zentrenrelevanten Sorti-
menten in der Innenstadt, nicht jedoch in Standortlagen an der Peri-
pherie angesiedelt werden sollten. Mit einer solchen Strategie kann 
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die Zielsetzung verfolgt werden, das Herzstück der Stadt Geilenkir-
chen, nicht jedoch Standortlagen, die mit der Innenstadt rivalisieren, 
zu stärken11). 

Demzufolge ist die Frage zu prüfen, ob in der Innenstadt Potentialflä-
chen existieren, die für die Ansiedlung neuer Verkaufsflächen in Frage 
kommen. Aufgrund der gegebenen Strukturen in Geilenkirchen rückt 
diesbezüglich die Alt-Immobilie des EXTRA-Marktes in den Fokus der 
Betrachtung, darüber hinaus jedoch auch die sich hieran unmittelbar 
anschließenden Bereiche der Neuimmobilie des EXTRA-Marktes bis 
hin zum Tankstellenareal an der Haihover Straße.  

Zu dem beschriebenen Gesamtareal können aus Sicht der Fachplaner 
folgende Feststellungen getroffen werden: 

� Das Areal ist als städtebaulich integrierte Lage zu klassifizieren, 
es stellt einen innenstadtbezogenen Standort dar. 

� Die Standortqualität für Einzelhandel und Gewerbe ist als 
grundsätzlich hoch einzustufen. 

� Das Areal bietet im Falle der Ergänzung mit Einzelhandelsflä-
chen die Chance, der Innenstadt Frequenzen zuzuführen und 
damit das Herzstück der Stadt funktional zu stärken. 

� Maßnahmen zur Flächenansiedlung in diesem Bereich werden 
aufgrund der vorhandenen Bebauung (Leerstand Alt-EXTRA, 
Baukörper Neu-EXTRA, Parkplatz, Tankstellenbereich) nur durch 
eine ganzheitliche Überplanung des Areals einschließlich der 
Option für die Beseitigung heutiger Baukörper realisierbar sein. 
Abweichend hiervon ist zwar eine �Einzellösung� für die Immobi-
lie des Alt-EXTRA nicht auszuschließen, aufgrund der ohne 
Zweifel problematischen baustrukturellen Situation jedoch als 
schwierig einzustufen. 

� Für den Fall, dass ein eher ganzheitlicher Ansatz unter Einbezie-
hung des Gesamtareals bis hin zum Tankstellenbereich verfolgt 
wird, kann hiermit die Erwartung verbunden werden, eine fre-
quenzsteigernde Wirkung zu erzielen, von der auch der derzeit 
frequenzmäßig benachteiligte Bereich des Gerbergassenviertels 
profitieren kann. Dies setzt jedoch zwingend voraus, dass nur ei-
ne solche Planung realisiert wird, die neben einer attraktiven Ei-
genausstattung auch auf eine Verknüpfung mit den schon heute 
vorhandenen Einzelhandelsstrukturen im Bereich des Gerber-
gassenviertels abzielt. 

� Eine Entwicklung in der skizzierten Richtung ist mit der Chance 
verbunden, die Entreesituation der Innenstadt aus südlicher 
Richtung über die Herzog-Wilhelm-Straße deutlich aufzuwerten. 
Hierdurch kann die derzeitige Situation deutlich verbessert wer-
den. 

� Die genannte Entwicklung bietet zudem die Chance, Verkaufs-
flächengrößen in der Geilenkirchener Innenstadt zu schaffen 
(z.B. 300 bis 500 qm), die derzeit nicht bzw. kaum vorhanden 
sind. Hierdurch werden die Chancen für das Gewinnen neuer 
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Betreiber steigen. 
In der Gesamtbetrachtung der Faktoren lässt sich somit feststellen, 
dass sich für Geilenkirchen eine � andernorts oftmals nicht gegebe-
ne12) � Option für die Ansiedlung neuer Verkaufsflächen ergibt, die � 
eine strukturgerechte Realisierung vorausgesetzt � zu einer Stärkung 
der Handelsfunktion der Innenstadt führt13).  

 
2.4.1.5 Querungsmöglichkeit Konrad-Adenauer-Straße 
Als eine der Besonderheiten der Konrad-Adenauer-Straße ist darauf 
hinzuweisen, dass die Einzelhandelsfunktion dieser Straße nach Stra-
ßenseiten unterschiedlich stark ausgeprägt ist. 

So ist die Einzelhandelsfunktion auf der Südseite der Konrad-
Adenauer-Straße deutlich stärker ausgeprägt als auf der nördlichen14). 
Während die südliche Straßenseite durchgängig über einen verdichte-
ten Besatz mit Einzelhandels- und Dienstleistungseinrichtungen in den 
Erdgeschosslagen verfügt, ist auf der nördlichen Straßenseite ein Ab-
riss der Handelsfunktion im Bereich östlich des Rathauses bis hin zur 
Sparkasse zu verzeichnen.  

Als Bereich, der �beidseitig� über Handels- und Dienstleistungsbesatz 
verfügt, sind die beschriebenen Ib-Lagen (westlich und östlich) sowie � 
im zentralen Teilstück � das sich westlich an den Rathausbereich an-
schließende Teilstück zu nennen. 

In dem beschriebenen zentralen Teilstück, das auf beiden Straßensei-
ten über Angebotsstrukturen verfügt, können Kunden derzeit nicht nut-
zerfreundlich von einer Straßenseite auf die andere wechseln. Viel-
mehr müsste man als Kunde zunächst weiter bis in etwa hin zur Ein-
mündung zur Heinsberger Straße gehen, um den erst dort vorhande-
nen Fußgängerüberweg für einen Straßenseitenwechsel zu benutzen. 
Da diese Wegebeziehung einen �Hin- und Zurück-Aufwand� bedeutet, 
ist die heute gegebene Situation für eine Querung unattraktiv. 

Demzufolge sollte es in der Zukunft darum gehen, bei etwaigen Um-
gestaltungsmaßnahmen der Konrad-Adenauer-Straße Querungsmög-
lichkeiten (auch) dort zu schaffen, wo die Konrad-Adenauer-Straße 
über beidseitigen Handels- und Dienstleistungsbesatz verfügt. 

 
2.4.1.6 Verbesserungen der gestalterischen Rahmenbedingungen 
Als gesicherte Erkenntnis der Handelsnetzplanung kann gelten, dass 
die Zukunftsperspektiven von Innenstädten als Einzelhandelsstandort 
in drei Marktsegmenten angesiedelt sind.  
Hierbei handelt es sich um die Marktsegmente 
� beratungsintensiver Einkauf 
� serviceintensiver Einkauf und � vor allem �  
� erlebnisorientierter Einkauf 
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Eine Positionierung und Profilierung speziell in diesen drei Marktseg-
menten wird auch für den Innenstadt-Einzelhandel in Geilenkirchen 
von grundlegender Bedeutung für die zukünftige Entwicklung sein. 
Zudem ist zu berücksichtigen, dass die Möglichkeit zur Vorgangskop-
pelung (z.B. Besuch Facharzt, Café, Verwaltung etc. mit anschließen-
dem Einkaufsvorgang) eine wesentliche Voraussetzung für das Aufsu-
chen einer Innenstadt darstellt. 
Die kundenseitige Akzeptanz einer Innenstadt als Versorgungsstandort 
wird demzufolge wesentlich von deren Multifunktionalität und Aufent-
haltsqualität bestimmt sein. 
Hinsichtlich der notwendigen Funktionsmischung ist eine zunächst po-
sitive Situation durch das räumliche Nebeneinander einer Vielzahl von 
öffentlichen Zentralfunktionen (z.B. Rathaus, Schule) und privaten Ein-
richtungen (Handel und Gewerbe) zu attestieren.  
Hiervon unberührt bleibt, dass dennoch einige Ansatzpunkte für Ver-
besserungen unverkennbar sind. Dies gilt z.B. in Bezug auf die Funkti-
on des Gastronomieangebotes (Außengastronomie) wie auch hinsicht-
lich der Aufenthaltsqualität der Innenstadt. Beide Aktionsfelder können 
durch eine zielgerichtete Entwicklung im städtischen Kernbereich posi-
tiv beeinflusst werden. 
Zur Erreichung dieser Zielsetzung sind einzelbetriebliche Maßnahmen 
des Einzelhandels ebenso notwendig wie planerische Steuerungs- und 
Entwicklungsmaßnahmen durch die Stadtentwicklungsplanung und 
Wirtschaftsförderung. 
Aus der Handelssicht ist dabei zu bemängeln, dass speziell die Auf-
enthaltsqualität der Geilenkirchener Innenstadt derzeit geringer einzu-
stufen ist als die anderer Ortsmittezentren. Dieser Sachverhalt ist da-
bei nicht zuletzt darauf zurückzuführen, dass die Konrad-Adenauer-
Straße als die funktional stärkste Einkaufsstraße neben ihrer Handels-
funktion weit reichende Verkehrsfunktionen zu übernehmen hat. 
Die Verkehrsfunktion der Konrad-Adenauer-Straße führt dabei im Er-
gebnis zu dem Effekt, dass diese Aufenthaltsqualität kein ähnlich ho-
hes Niveau erreicht bzw. erreichen kann, wie dies z.B. in stärker ver-
kehrsberuhigten Ortsmittestraßen anderer Städte der Fall ist. 
Da die Aufenthaltsqualität einer Einkaufsstraße als einer der wichtigs-
ten Standortfaktoren für den Erfolg des Einzelhandels einer Innenstadt 
angesehen werden muss, ist der genannte Umstand als gravierendes 
Entwicklungshemmnis für die Einzelhandelsfunktion der Konrad-
Adenauer-Straße und der Innenstadt von Geilenkirchen einzustufen. 
Aus Sicht des Einzelhandels sind daher die im Zuge des vorliegenden 
Integrierten Handlungskonzeptes erarbeiteten Ergebnisse aus dem 
verkehrlichen Bereich, die auf eine Reduzierung (bestimmter) Verkeh-
re auf der Konrad-Adenauer-Straße sowie die Entwicklung eines bou-
levardähnlichen Charakters speziell dieser Einkaufsstraße zielen, posi-
tiv zu bewerten. 
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Hiermit kann die Erwartung verbunden werden, Kundengruppen, die 
aufgrund der heutigen Situation verstärkt andernorts einkaufen, als 
Kunden zurück zu gewinnen15).  
Die auf Geilenkirchen zutreffende Feststellung, dass Einkaufen in ei-
nem angenehm gestalteten städtischen Umfeld stärker als heute zum 
Tragen kommen muss, rechtfertigt ohne Zweifel eine Vielzahl von An-
strengungen, zu denen die im vorliegenden integrierten Handlungs-
konzept aufgezeigten Maßnahmen zur verkehrlichen Umgestaltung 
und zur städtebaulichen Aufwertung ebenso zu rechnen sind wie ein-
zelbetriebliche Entscheidungen der örtlichen Einzelhändlerinnen und 
Einzelhändler. 
 

2.4.1.7 Empfehlungen an den Innenstadt-Einzelhandel 
Aus den bisherigen Ausführungen ist deutlich geworden, dass in Be-
zug auf den Einzelhandel Handlungsfelder bestehen, die durch Stadt-
entwicklungsplanung und Wirtschaftsförderung aufgegriffen und um-
gesetzt werden müssen. Umgekehrt würde ein auf Empfehlungen ab-
zielender Teil des vorliegenden Konzeptes eine Reihe von Faktoren 
ausblenden, wenn nicht auch darauf hingewiesen würde, dass der 
Marktauftritt einer nicht geringen Zahl von Geschäften Schwächen 
aufweist. Der diesbezügliche Handlungsbedarf ist teilweise als gravie-
rend einzustufen. 

Die Präsentation einer Reihe von Geschäften entspricht nicht heutigen 
Standards. 

Da die Attraktivität und Akzeptanz einer Innenstadt als Versorgungs-
standort ohne Zweifel nicht nur von Maßnahmen zur Stadtentwick-
lungsplanung etc., sondern in erheblichem Maße auch vom Marktauf-
tritt der Geschäfte abhängt, sind Verbesserungen des einzelbetriebli-
chen Leistungsbündels dringend notwendig, um die Geilenkirchener 
Innenstadt für die Zukunft zu sichern und attraktiver zu gestalten. 

Da die festgestellten Defizite eine insgesamt breite Palette der für ei-
nen Markterfolg wichtigen Parameter umfasst, haben wir uns nachfol-
gend zu einer Darstellungsweise entschlossen, die darauf abzielt,  

� jedem interessierten Geschäft konkrete Hilfestellung an die Hand 
zu geben, gleichzeitig jedoch  

� kontraproduktive Wirkungen für eine Umsetzung von Maßnah-
men zu vermeiden. 

Aus diesem Grund verzichten wir nachfolgend auf die namentliche Er-
wähnung von Betrieben, da hierdurch ein �Schwarzer-Peter-Effekt� 
entstehen würde, der nicht beabsichtigt ist und auch in der Sache alles 
andere als förderlich wäre. 
Auch soll der Eindruck vermieden werden, es gehe darum, dem örtli-
chen Einzelhandel in Geilenkirchen 'mit erhobenem Zeigefinger' gege-
nüberzutreten, da sich dies erfahrungsgemäß nachteilig auf die Mitwir-
kungsbereitschaft der Akteure auswirkt. 
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Vielmehr wird angestrebt, allen Beteiligten Möglichkeiten aufzuzeigen, 
einen Beitrag zur Attraktivitätssteigerung des Einkaufsplatzes Geilen-
kirchen zu leisten. 

Mit Hilfe der nachfolgend angeführten Punkte soll jedem interessierten 
Geschäft die Möglichkeit an die Hand gegeben werden, das eigene 
Leistungsbündel kritisch unter die Lupe zu nehmen und die hierdurch 
herausgefundenen Schwachstellen zu beseitigen. 

Durch die von uns gewählte Vorgehensweise, die auf namentliche 
Nennungen verzichtet, können eher kontraproduktive Wirkungen, die 
ansonsten vorprogrammiert wären, weitgehend vermieden werden. 

Sicherlich sind einige der folgenden Aspekte den Einzelhändlerinnen 
und Einzelhändlern von Geilenkirchen bereits vertraut. Diese können 
dann Anlass zur erneuten Selbstkontrolle sein; andere sollen Anre-
gungen für Veränderungen geben. 

Nicht unerwähnt soll diesbezüglich bleiben, dass die in Geilenkirchen 
festgestellten Schwachstellen beim Marktauftritt einer Reihe von Ge-
schäften keine �Geilenkirchener Spezialität� darstellen, sondern auch 
in anderen Städten der Region bzw. darüber hinaus feststellbar sind. 

Das nachfolgende Arbeitskapitel enthält Empfehlungen, die auf der 
Zeitachse schnell oder mit überschaubarem Zeitaufwand umgesetzt 
werden können. Dies ist in sofern von Bedeutung, als einige im vorlie-
genden Einzelhandelskonzept benannte, von der Stadtplanung auf-
zugreifende Maßnahmen nicht in gleicher Weise schnell umsetzbar 
sein werden.  

Somit bietet das nachfolgende Kapitel Chancen, in einer �Übergangs-
zeit�, in der die gesamtstädtischen Maßnahmen noch nicht umgesetzt 
sein können, einen wichtigen Beitrag für die Sicherung und Attraktivi-
tätssteigerung der Handelsfunktion der Geilenkirchener Innenstadt zu 
leisten. 

Die im Zuge der Projektarbeiten an die Fachplaner heran getragene 
Forderung, auch solche Maßnahmen zu benennen, die dazu führen, 
dass schnell etwas passieren kann, wird somit aufgegriffen und ein 
Beitrag hierzu geleistet. 

Auch sei bereits an dieser Stelle darauf hingewiesen, dass nachfol-
gend benannte Maßnahmen sich aus Sicht der Fachplaner gut eignen, 
um in die bestehende Arbeit des Stadtmarketing eingebracht zu wer-
den. 

 

Sortiment  
Aufgrund der stetig zunehmenden Entwicklungsdynamik im Handel 
besteht für jeden Einzelhändler die Notwendigkeit, die eigene Sorti-
mentspolitik einer regelmäßigen kritischen Überprüfung zu unterzie-
hen. 
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In Geilenkirchen ist für eine Reihe von Betrieben der Bedarf einer kla-
reren Profilierung und z.T. auch Neuausrichtung der Angebotsstruktu-
ren festzustellen. 

Eine Prüfung sollte unter nachstehenden Kriterien erfolgen: 

� An welche Kundengruppen richtet sich das betreffende Sorti-
ment? 

� Entspricht das Sortiment aktuellen Trends bezogen auf gewählte 
Kundenzielgruppen. Erfolgt eine laufende Aktualisierung? 

� Stimmen Sortimentsbreite und �tiefe (abhängig von der Größe 
des Geschäftes)? 

� Bestehen Möglichkeiten, das Hauptsortiment durch ergänzende 
Sortimente abzurunden? 

� Ist eine weitere Spezialisierung aus Sicht der Zielgruppe, der 
Wettbewerbssituation, der Ladengestaltung und der wirtschaftli-
chen Tragfähigkeit notwendig und möglich? 

Im genannten Arbeitsfeld ist es aus unserer Sicht sehr wichtig, zu be-
rücksichtigen, dass die Zukunftsperspektiven auch der Innenstadt von 
Geilenkirchen sicherlich nicht im untersten Qualitätssegment angesie-
delt sind. 

Dieser Sachverhalt scheint von einigen Anbietern nicht erkannt zu 
sein, da eine Reihe von Geschäften Sortimente anbieten, die unterhalb 
anzusetzender Mindeststandards für Ortsmitteangebote liegen. 

In Übereinstimmung mit Ergebnissen bundesweiter Marktforschung ist 
nicht das Billigprodukt die Zukunftsalternative für die Geilenkirchener 
Innenstadt, vielmehr sollte ein �Einkauf mit Niveau� möglich sein. 

Um Missverständnissen vorzubeugen sei nochmals darauf hingewie-
sen, dass die Forderung, in der Innenstadt mehr niveauvolle Angebote 
vorzuhalten, keinesfalls bedeutet, dass nicht auch Produkte mit einem 
guten Preis-Leistungsverhältnis offeriert werden, es sollte jedoch so 
sein, dass das Innenstadt-Sortiment sich schwerpunktmäßig gegen-
über dem heutigen Niveau �nach oben hin� verändert. 

Anders ausgedrückt: weder �Ramsch�, noch �Nobelbedarf� stellen aus 
Sicht der Fachplaner die zukunftstauglichen Sortimentsbereiche für die 
Geilenkirchener Innenstadt dar; um sich zwischen diesen Polen zu 
positionieren, bedarf es bei einer Anzahl von Anbietern ohne Zweifel 
Bemühungen für eine Änderung des Sortimentes in Richtung verbes-
serter Produktqualität. 

Da � wie dargestellt � in der Innenstadt von Geilenkirchen ein hoher 
Anteil von kleinteiligen Geschäften existiert, ist die Frage, welche Sor-
timente ein Geschäft wirklich führt, von erheblicher Bedeutung. Weni-
ger, dies jedoch an die richtige Zielgruppen gerichtet, kann oftmals 
mehr Markterfolg bringen. Der verzweifelte Versuch, nach einer Voll-
ständigkeit zu streben, die für kleinteilige Geschäfte ohnehin nicht er-
zielbar ist, stellt oftmals die falsche Strategie dar. 
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Außenfront 
Bereits die Außenfront der Geschäfte in der Geilenkirchener Innen-
stadt muss etwas über den Anbieter aussagen. 

Für Kunden ist sie erster und nachhaltiger Gradmesser jeweiliger Han-
delsleistung und maßgeblich für die Entscheidung, ein Geschäft zu 
betreten. 

Der Kunde sollte schon bevor er in das Geschäft kommt wissen, mit 
wem er es zu tun hat. Also muss er bereits vor Betreten des Ladenlo-
kals wichtige Informationen erhalten über 

� den Namen des Geschäfts 
� die Branche, in der das Geschäft aktiv ist 
� die Ladengestaltung; das setzt eine Einsichtnahme in das Innere 

des Geschäftes voraus. 
Die Außenfront stellt ein wesentliches Element dar, um eine Hervorhe-
bung des Betriebes aus der Masse zu erzielen. 

Ein Ladengeschäft sollte im Idealfall in seinem Umfeld einmalig und 
unverwechselbar wirken. 

Anhand folgender Gestaltungskriterien sollte geprüft werden, ob schon 
alle Möglichkeiten zu einer gestalterischen Verbesserung der Geschäf-
te ausgeschöpft sind. Nachstehende Fragen sind zu prüfen: 

� Ist das Geschäft schon von weitem erkennbar? 
� Hebt sich die Geschäftsfassade von der Umgebung sichtbar ab? 
� Entsprechen Farben und Beschriftung dem aktuellen Erschei-

nungsbild des Geschäftes nach innen und außen (Corporate    
Identity der Firma)? 

� Vermittelt die Außenfront den Eindruck von der Größe des Ge-
schäfts und wird Leistungsstärke suggeriert? 

� Umfasst die Fassadengestaltung die gesamte zur Verfügung ste-
hende Außenfront? 

� Wecken Fassade und Schaufenster beim Betrachter Neugierde? 
� Besteht eine gestalterische Homogenität zwischen dem Innen- 

und Außenbereich des Unternehmens? 
� Wird die Fassadengestaltung durch Beleuchtung, Bepflanzung, 

graphische Gestaltungselemente o.ä. unterstützt? 
� Vermittelt die Außenfront einen gepflegten Eindruck (neuer An-

strich, Fensterscheiben u. -sockel sind stets gereinigt)? 
� Ist der bauliche Zustand der Außenfront in Ordnung? 
� Hat der Schaufensterbetrachter genügend Witterungsschutz? 
� Ist der Gehweg / Platz vor dem Schaufenster in sauberem Zu-

stand? 
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Im speziellen Bezug zu Geilenkirchen ist im Arbeitsfeld der Fassaden-
gestaltung die Möglichkeit zur Durchführung eines Fassadenwettbe-
werbs zu prüfen. Dieser kann auf den Projektarbeiten des vorliegen-
den integrierten Handlungskonzeptes aufbauen und als PPP-Projekt 
(�Public-Private-Partnership�) gestaltet werden. Sofern dieser Weg ge-
gangen wird, wären Fragen des Sponsoring sowie einer etwaigen 
Prämierung zu klären.  

 
Firmierung / Firmenschriftzug 
Hinsichtlich der Firmierung und des Firmenschriftzuges ergeben sich 
folgende Kontrollfragen: 

� Ist ein Firmenzeichen am Geschäft vorhanden und ist dieses 
auch zur Laufrichtung der Einkaufsstraße ausgerichtet und aus 
einiger Entfernung deutlich lesbar (gute Nah- und Fernwirkung)? 

� Ist die Firmierung ansprechend und werbewirksam? 
� Stehen Form und Größe der Außenwerbung in einem harmoni-

schen Verhältnis zum Geschäftshaus?16)  
� Wird die Firmierung nicht durch Markennamen optisch überla-

gert? 
� Ist der Firmenschriftzug zeitgemäß und graphisch individuell 

gestaltet? 
� Prägt sich der Firmenschriftzug leicht ins Gedächtnis ein und be-

sitzt er einen hohen Wiedererkennungswert? 
� Wird der Firmenschriftzug ganzheitlich verwendet an Fassade, im 

Schaufenster, beim Namensschild und im Eingangsbereich? 
� Passt der Schriftcharakter in Form und Farbe zu Branche und 

Sortiment? 
� Ist bei Dunkelheit für Sicherheit durch die Verwendung von 

Leuchtschrift bzw. Auslegestrahlern gesorgt? 
 
Schaufenstergestaltung 
Das Schaufenster muss als Visitenkarte der Innenstadt-Geschäfte in 
Geilenkirchen dienen. 

Es sollte mit dreifacher Zielsetzung genutzt werden: als Informations-
mittel, als Imagefaktor und als Verkaufsinstrument. 

Häufig hat der Kunde hier den ersten vertiefenden Eindruck von einem 
Anbieter. Die Botschaft des Schaufensters sollte im günstigsten Fall 
einen nicht explizit vor gefassten Kaufwunsch auslösen. 

Die Bedeutung eines solchen Anreizes rechtfertigt die Anstrengungen, 
durch geschickte Warenpräsentation Passanten als Kunden zu gewin-
nen. Eine Reihe von Geschäften in der Geilenkirchener Innenstadt 
präsentiert sich diesbezüglich in durchaus positivem Licht. Dies gilt in 
Bezug auf einzelne Anbieter in überdurchschnittlichem Maße, leider 
jedoch nicht für alle Geschäfte.  
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Im Gegensatz zu Vorbildgeschäften gleichen die Schaufenster einiger 
Geschäfte in Geilenkirchen eher einem Warenlager als einer attraktiv 
gestalteten Präsentations- und Informationsfläche für den Kunden.  

Bei nicht überzeugender Schaufenstergestaltung kann ungewollt der 
Effekt entstehen, dass Kunden ein Geschäft erst gar nicht betreten, um 
sich von dessen Leistungsfähigkeit zu überzeugen. 

Folgende Fragen sollten geprüft werden: 

� Wird das Schaufenster seiner Funktion als Visitenkarte des Ge-
schäfts gerecht? 

� Sind im Schaufenster Artikel, die einen Impulskauf hervorrufen 
können, in optisch reizvoller Weise positioniert? 

� Weist das Schaufenster eine gestalterische und farbliche Harmo-
nie auf und passt es zum Charakter von Haus, Ware, Zeit und 
Trend? 

� Veranschaulicht das Schaufenster eine aktuelle Thematik, (z.B. 
saisonal Herbst- oder Frühjahrsthema); ist eine Dekorationsidee 
bzw. ein Werbeslogan erkennbar? 

� Ermöglicht das Schaufenster die Durchsicht nach innen in den 
Verkaufsraum (Glasfront)?17)  

� Besitzt das Schaufenster einen attraktiven, hervorstechenden 
Blickfang? 

� Wird die ausgestellte Ware vor einem szenarischen Hintergrund 
dargestellt? 

� Ist die ausgestellte Ware nach Bedarfsgruppen zusammengestellt? 
� Ist der Firmenname so platziert, dass er ins Auge fällt (allerdings 

ohne den Blick auf die Ware zu verstellen)? 
 
Preisauszeichnung 
In diesem Aktionsfeld sind folgende Aspekte von Bedeutung: 

� Stimmt das Preisniveau im Schaufenster mit dem im Geschäft 
überein? 

� Ist jeder Artikel mit einem Preis ausgezeichnet?  
� Sind die Preisschilder klar lesbar und den Produkten unverwech-

selbar zugeordnet? 
� Werden erklärungsbedürftige Artikel auf Schildern kurz erläutert? 
� Harmonieren die Preisschilder in Größe, Material und Gestaltung 

mit den ausgestellten Waren? 
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Beleuchtung 
Folgende Aspekte sind wichtig: 

� Ist die Grundbeleuchtung des Schaufensters ausreichend und 
hell? 

� Ist die Beleuchtung gepflegt, in technisch gutem Zustand und 
ausreichend dimensioniert? 

� Hat das Fenster keine massiven Dunkelzonen? 
� Werden Spiegelungen der Ware in der Scheibe vermieden? 
� Wird der Betrachter vom Licht nicht geblendet? 
� Werden attraktive Artikel durch Punktstrahler hervorgehoben? 
� Ist die Beleuchtungszeit über eine Zeitschaltuhr der abendlichen 

Passantenfrequenz angeglichen? 
In diesem Arbeitsfeld weisen wir darauf hin, dass sich in den Abend-
stunden eine als unzureichend zu bewertende Situation in der Innen-
stadt von Geilenkirchen bietet, da sich diese durch eine Reihe dunkler 
Schaufenster präsentiert. 

Dieser Zustand ist als veränderungsbedürftig zu bewerten, da der der-
zeit noch stark ausgeprägte Hang, die �Schotten dicht zu machen� sich 
in mehrfacher Hinsicht kontraproduktiv auswirkt. Folgende Nachteile 
spielen hierbei eine besondere Rolle: 

� Teile der Innenstadt vermitteln in den Abendstunden einen �toten� 
Eindruck. 

� Abendliche Besucher können sich nicht hinreichend über die vor-
handenen Angebote informieren. 

� Die Geschäfte selbst berauben sich einer � später realisierbaren 
� Umsatzchance dadurch, dass sie Blickkontakte auf ihr Angebot 
nicht zulassen. 

Die Zielstellung sollte und muss hier darin bestehen, die Innenstadt 
auch zu �Nicht-Öffnungszeiten� illuminiert zu präsentieren, wobei fest-
zustellen ist, dass diese Aufgabe ausschließlich dann zu lösen sein 
wird, wenn die Einzelhändler/innen der Stadt dies zu ihrem ureigens-
ten Anliegen machen und dafür Sorge tragen, dass das jeweils eigene 
Geschäft attraktiv beleuchtet wird. 

 

Warenpräsentation  
Gute Warenpräsentation heißt klar gegliederte Sortimentsbereiche und 
übersichtlich angeordnete Waren, beeinflusst von Sortiment, Laden-
größe und Ladeneinrichtung.  

Erst die Warenpräsentation bietet Kunden die Möglichkeit, die Ware zu 
sehen, zu prüfen, zu vergleichen und letztlich die Kaufentscheidung zu 
treffen. 
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Wichtige Fragen sind: 

� Findet der Kunde ungehinderten Zugang zur Ware? 
� Werden verkaufsaktive Plätze und günstige Sichthöhen den inte-

ressantesten Waren vorbehalten? 
� Unterstützt die Warenpräsentation den gewünschten Kunden-

durchlauf? 
� Wird aus der Warenpräsentation das gesamte Angebotsspektrum 

für den Kunden ersichtlich? 
Folgende Fragen sollten hinsichtlich des Schaufensters geprüft wer-
den: 

� Ist die Warenpräsentation geschickt, wirkt das Schaufenster    
�überladen�? 

� Wird der Eindruck fehlender Auswahl vermieden? 
� Stehen die Einzelteile im Schaufenster in logischem Zusammen-

hang? 
� Sind besondere Angebote herausgehoben und werden diese 

auch im Verkaufsraum durch Zweitplatzierung betont? 
 

Eingangsgestaltung 
Der Eingangsbereich muss die Funktion übernehmen, den Kunden 
zum Betreten des Geschäftes zu animieren. Er muss daher einladend 
und offen wirken. 

Der Eingang ist die Schwelle, die ein Kunde überwinden muss, um in 
den Laden zu gelangen. Er darf daher nicht zum Hindernis werden. 

Die Kunden müssen in den Laden geführt werden. Daher muss der 
Eingangsbereich möglichst einen reibungslosen und kaum wahrnehm-
baren Übergang von der Laufzone in den Verkaufsraum ermöglichen. 

Jede Einzelhändlerin / jeder Einzelhändler sollte sich fragen: �Würde 
ich als Kunde gerne durch diese Tür gehen?� Damit diese Frage stets 
mit �Ja� zu beantworten ist, sollte die Eingangszone anhand des nach-
folgenden Fragenkatalogs überprüft und ggf. umgestaltet werden: 

� Ist das Geschäftslokal ebenerdig erreichbar? 
� Befindet sich der Eingang in günstiger Ausrichtung zum Kunden-

lauf? 
� Ist vom Eingang aus eine gute Weiterführung zu den internen 

Wegen (Kundenführung) gewährleistet? 
� Ist die Eingangstür für Passanten gut erkennbar und bequem er-

reichbar? 
� Bietet der Eingangsbereich Komfort für den Kunden, passen 

auch Rollstühle und Kinderwagen problemlos hinein? 
� Lässt die Eingangszone einen ungehinderten Blick auf das La-

deninnere zu, um optische Hemmschwellen abzubauen? 
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� Kann die Eingangszone für Aktionen und Platzierung von Sonde-
rangeboten genutzt werden (abhängig von Branche und Platzan-
gebot)? 

� Gewähren die Warenträger in der Eingangszone noch einen un-
gehinderten Durchlass? 

� Ist die Eingangszone durch einen Lichteffekt optisch betont? 
� Ist vor allem bei Dunkelheit für eine adäquate Beleuchtung ge-

sorgt? 
� Sind der Inhaber des Geschäfts und die Öffnungszeiten an der 

Eingangstür oder am angrenzenden Schaufenster ausgewiesen? 
� Werden die Türen werblich genutzt, z. B. durch Firmenlogo? 
� Sind Plakate - wenn zum Laden passend - nicht an der Tür, son-

dern an einsehbaren Flächen in der Eingangszone angebracht? 
� Leitet der Fußbodenbelag der Eingangszone ohne optische 

Schwelle in den Verkaufsraum? 
� Ist der Eingangsbereich frei von unfallträchtigen und behindern-

den Elementen, z.B. lose Fußmatten oder Bodengitter? 
 

Beratungsqualität 
Fachmännische, freundliche und persönliche Beratung genießt bei den 
Kunden einen hohen Stellenwert. Gerade im Beratungssektor eröffnen 
sich mittelständischen Unternehmen beachtliche Profilierungschancen 
und damit Möglichkeiten, sich von großbetrieblichen Einzelhandels-
formen abzuheben. 

Der gezielte Ausbau des Beratungsniveaus stellt eine anzustrebende 
Zielvorstellung dar, da umfassende, sachverständige Kundenberatung, 
insbesondere hinsichtlich des Vertriebs erklärungsbedürftiger Produk-
te, fortwährend an Gewicht gewinnt. 

Nachstehend werden bewährte Maßnahmen zusammengefasst, die 
vorrangig dem Ziel dienen, die betriebliche Beratungsleistung zu stei-
gern: 

� Regelmäßige interne Personalschulung. 
� Nutzung externer Schulungs- und Fortbildungseinrichtungen, z.B. 

Angebote von Einkaufs- oder Einzelhandelsverbänden, Messe-
besuche. 

� Mitarbeit in Erfahrungsaustauschgruppen (ERFA-Arbeit). 
� Vertiefung der Waren- und Produktkenntnisse, beispielsweise 

anhand von Fachzeitschriften.  
� Anwenderorientierte Fachpublikationen bestehen für alle Bran-

chen. Sie zeigen aktuelle Strömungen auf und geben betriebliche 
Entscheidungshilfen an die Hand. 
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� Betriebsinternes Training gleichermaßen einfühlsamer wie 
selbstbewusster und überzeugender Gesprächsführung (eventu-
ell mittels Videoeinsatz etc.). 

� Einführung eines leistungsbezogenen Prämiensystems18) 

 

Werbung / Öffentlichkeitsarbeit 

Fachgeschäfte sind auf eine stimmige Werbekonzeption angewiesen, 
wollen sie Umsatzverlusten, insbesondere an filialisierende Großbe-
triebe, begegnen. 

Während im großbetrieblichen Einzelhandel Werbebudgets zwischen 
3% und 5% des Bruttoumsatzes keine Seltenheit sind, investieren klei-
nere Betriebe häufig kaum 1% desselben in Werbung und Kundenin-
formation; sie �sparen am falschen Platz�. 

Werbende Information bildet ein Kernelement absatzpolitischer Instru-
mentarien. Gute Werbung bietet den Verbrauchern handfeste Ent-
scheidungs- und Orientierungshilfen. 

Stärkste Werbewirksamkeit entfalten in der Regel Schaufenster, Ta-
geszeitungen, Prospekte und Zeitungsbeilagen. 

Unverzichtbar für bestimmte Branchen (Bekleidung, Kosmetik, 
Schmuck, Raumausstatter etc.) ist die Direktwerbung auf der Grundla-
ge einer aktuellen Kundenkartei. Es ist davon auszugehen, dass An-
bieter in der Geilenkirchener Innenstadt, für die eine solche Kunden-
kartei Sinn machen würde, diesem Instrument keine Beachtung 
schenken. 

Da die Einrichtung einer Kundenkartei als eine Maßnahme anzusehen 
ist, welche zwar mit einigem Zeit-, jedoch im Grunde nur sehr geringen 
Kostenaufwand verbunden ist, tun sich hier Möglichkeiten für eine si-
cherlich nicht geringe Zahl von Geschäften auf, zukünftig den Aufbau 
einer Stammkundschaft zu verstärken und die Kundenbindung zu er-
höhen. 

Besonders kleine Geschäfte, welche aufgrund ihrer Kleinteiligkeit oh-
nehin darauf angewiesen sind, sich zu spezialisieren und eine be-
stimmte Zielgruppe anzusprechen, können hiervon in Zukunft positive 
Impulse erwarten. Da � wie beschrieben � die Kleinteiligkeit der Ge-
schäfte zu den besonderen Merkmalen der Geilenkirchener Innenstadt 
gehört, stellen Einführung und Nutzung einer Kundenkartei ohne Zwei-
fel Maßnahmen dar, die einen nicht geringen Beitrag für eine verbes-
serte Positionierung im Markt leisten. 

Hierbei sollte - in positiver Hinsicht - gesehen werden, dass die ohne 
Zweifel notwendige Pflege der Kundenkartei zu solchen Geschäftszei-
ten erfolgen kann, wo kein Kundenbetrieb gegeben ist, so dass die 
ohnehin nötige Präsenz innerhalb des Geschäftes für eine verkaufs-
fördernde Aktivität genutzt werden kann. 
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Um auch im Bereich denkbarer Einsatzfelder einer Kundenkartei Hilfe-
stellung zu geben, weisen wir darauf hin, dass Anlässe wie z.B. die 
ein- oder fünfjährige Eröffnung des Geschäftes, das Eintreffen der 
neuen Sommer- / Winterkollektion oder auch kundenbezogene Anläs-
se (z.B. 5-jährige Treue etc.) als Anlass dienen können, Kunden anzu-
schreiben und ein (spezielles) Angebot zu unterbreiten. 

In aller Regel erfolgt dabei die Ansprache des Kunden schriftlich über 
den Postweg, wobei zu beachten ist, dass diese Ansprache den Cha-
rakter des �persönlichen� aufweist; d.h. dass auf jeden Fall die nament-
liche Erwähnung des Kunden (�Sehr geehrte Frau Mustermann�, nicht 
nur �Sehr geehrter Kunde�) erfolgt und ein glaubwürdiger Anlass für 
die Kontaktaufnahme gegeben ist.  

Als geschickt haben sich das - bereits in einem etwaigen Anschreiben 
offerierte - Ankündigen kleiner �Besonderheiten� für den Kunden im 
Falle des Geschäftsbesuchs erwiesen. Das Angebot, während der Be-
ratung eine Tasse Kaffee gemeinsam zu trinken, oder z.B. im Falle des 
Findens eines zusagenden Artikels einen kleinen Rabatt zu gewähren 
oder nach Hause zu liefern, wirken hier oftmals sehr vorteilhaft. 

Wichtig ist dabei, dass bei der Kundenkartei nicht nur wichtige Daten 
erfasst19) werden (z.B. Geburtsdatum, Wohnort, Datum des ersten 
bzw. jeweiligen Kaufes), sondern dass auch sichergestellt wird, dass 
die jeweilige Person im Falle eines (unangekündigten) Besuches auch 
�wieder erkannt� und bestenfalls namentlich begrüßt wird.  

Neben dem Aufbau einer Kundenkartei können positive Wirkungen auf 
die Umsatzentwicklung eines Geschäftes auch durch weitere verkaufs-
fördernde Maßnahmen, wie beispielsweise Märkte, Modeschauen und 
Demonstrationsvorführungen ausgeübt werden (zweckmäßig und viel-
fach erfolgreicher sind sortimentsübergreifende Veranstaltungen, an 
denen sich mehrere Einzelhändler / Dienstleister beteiligen, z.B. Mo-
denschau mit Bekleidung, Schuhen, Schmuck, Kosmetik). 

Derartige Aktionen können der fachlichen Profilierung der Unterneh-
men der Innenstadt dienen. Engagierte Aktionen für Umweltschutz, 
soziale Zwecke oder Ortsverschönerung fördern die Verfestigung posi-
tiver Imagefelder. 

Verstärkte Zusammenarbeit der Händlerschaft bietet hier einen Erfolg 
versprechenden Ansatzpunkt, vorhandene Angebote werblich heraus-
zustellen, ein Image von Attraktivität und Vielfalt zu erzeugen. 

 

Service 
Aus Kundensicht genießt im Servicebereich der Facheinzelhandel hö-
heres Ansehen als großbetriebliche Einzelhandelsformen. 

Über den Verkauf hinausgehende Dienstleistungen bieten Fachge-
schäften umfangreiche Profilierungs- und Konturierungschancen. 
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Da auch Großbetriebsformen ihren Marktanteil durch vermehrten Kun-
denservice, wie eigene Lieferdienste, Werkstätten, Ateliers usw., zu 
erhöhen beginnen, ist es für Fachgeschäfte wichtig, vorhandene 
Imagevorteile zu vertiefen und auszubauen. 

Nachfolgender Überblick sich bietender Service-Möglichkeiten soll als 
Anregung für die Einzelhändler in der Innenstadt von Geilenkirchen 
gesehen werden. Selbstverständlich entscheidet jeder Geschäftsinha-
ber für sich, welche Leistungen er anbieten kann und will. Guter Servi-
ce kostet Zeit und Geld, stellt jedoch eine Zukunftsinvestition dar. 
Denkbar sind: 

� Kostenloser Lieferservice 
� Abhol- und Lieferdienst für Behinderte, alte und kranke Kunden 
� Warentransport zum Kundenfahrzeug 
� Warenreservierung und -zurücklegung 
� Problemloser Warenumtausch 
� Ausgabe von Gebrauchs- und Pflegeanleitungen 
� Geschenkverpackung 
� Gepäckaufbewahrung 
Darüber hinaus stellen in zunehmendem Maße gemeinschaftliche Ser-
viceleistungen des Einzelhandels Erfolgsfaktoren für den innerstädti-
schen Einzelhandel dar. 

Diese können sowohl durch den Einzelhandel insgesamt als auch 
durch Geschäfte der gleichen Branche (z.B. Bonuskarten für Kunden) 
angeboten werden. 

 

Ladenöffnungszeiten 
Es kann kein Zweifel bestehen, dass in der Innenstadt von Geilenkir-
chen hinsichtlich des Themenbereichs �Öffnungszeiten� Handlungsbe-
darf besteht. 

Eine Vereinheitlichung in Richtung eines in den Mittags- und Abend-
stunden einheitlichen Geschäftsbetriebs ist dringend geboten. 

Es sollte nicht akzeptiert werden, dass die Versorgungsfunktionen der 
Innenstadt zu bestimmten Zeiten brach liegen. 

Hierbei sind wir uns der grundsätzlichen Umsetzungsschwierigkeit der 
genannten Forderung bewusst. Gerade für mittelständische Einzel-
handelsgeschäfte sind häufig Problemstellungen (z.B. Personal-
einsatzplanung etc.) vorhanden, die eine entsprechende Umsetzung 
erschweren. 

Dennoch kann kein Zweifel bestehen, dass eine über Einzelfälle hi-
nausgehende Verbesserung der gegenwärtigen Situation geradezu 
eine Basisvoraussetzung für eine Erhöhung der Akzeptanz der Geilen-
kirchener Innenstadt als Versorgungsstandort darstellt. 
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Eine Vielzahl von Bemühungen zur Attraktivitätssteigerung würde ge-
radezu konterkariert, wenn im Arbeitsfeld Öffnungszeit nicht entspre-
chende Fortschritte erzielt werden. 

Zwar wird eine �100%-Quote� sicher nicht erreicht werden können, 
dennoch sollte es möglich sein, eine nennenswerte Zahl von Unter-
nehmen zu einer Verhaltensänderung zu bewegen. 

Um der lokalen Situation in Geilenkirchen, die durch einen hohen An-
teil inhabergeführter Geschäfte mit zumeist begrenzter Personalaus-
stattung geprägt ist, gerecht zu werden, empfehlen wir, nicht auf einen 
'permanent' von morgens bis abends durchgängigen Geschäftsbetrieb, 
sondern auf die Einhaltung bestimmter Kernzeiten hinzuwirken. 

Diese könnten z.B. darin bestehen, dass morgens in jedem Fall von 
9.00 h bis 13.00 h und nachmittags in jedem Fall ab 14.30 h bis 18.30 
h alle Geschäfte öffnen20). 

Auch sollte sichergestellt werden, dass an Samstagen eine einheitliche 
Verkaufszeit von einem einheitlich morgens beginnenden (und der 
Wochenöffnungszeit entsprechenden) Zeitpunkt aus bis z.B. 16.00 h 
durchgesetzt wird. 

Für die Umsetzung empfiehlt die BBE folgende Vorgehensweise: 

� In einem ersten Schritt sollte selektiv mit am Ort vorhandenen 
Schlüsselpersonen über die Problematik gesprochen werden. 

� Einige �Meinungsbildner� sollten zu einer Vereinheitlichung be-
wegt werden. 

� Nachfolgend kann die Kontaktaufnahme zu weiteren Anbietern 
erfolgen, in deren Verlauf die Vorbildfunktion der bereits mitma-
chenden Betriebe herausgestellt und im Sinne einer Initialzün-
dung genutzt wird. 

� Durch die Verteilung von z.B. Handzetteln kann eine Information 
an die Kunden der Innenstadt gelangen, welche Geschäfte nun-
mehr kundenfreundlichere Öffnungszeiten aufweisen (denkbares 
Motto: �In Geilenkirchen bewegt sich was�)21)  

Eine zumindest auf die beschriebenen Kernzeiten ausgerichtete An-
gleichung kann ohne Zweifel zu einer höheren Anziehung der Geilen-
kirchener Innenstadt beitragen. 

 

2.4.2 Weitere Vorgehensweise 
Mit den vorliegenden Ergebnissen des Einzelhandelskonzeptes sind 
nach Einschätzung der Fachplaner weit reichende Grundlagen für die 
Steuerung der zukünftigen Einzelhandelsentwicklung in Geilenkirchen 
erarbeitet worden.  

Auf dieser Basis kann und sollte nachfolgend die konkrete Umsetzung 
der empfohlenen Maßnahmen eingeleitet werden. Einen Beitrag hierzu 
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soll bereits eine im Rahmen des Integrierten Handlungskonzeptes ver-
einbarte Umsetzungsbegleitung (z.B. Durchführung eines Eigentümer-
forums) leisten. 

Darüber hinaus sind auf der Ebene der gesamtstädtisch umzusetzen-
den Maßnahmen die Entscheidungsträger aus der Politik sowie die 
Fachämter der Verwaltung als Akteure, in Bezug auf die Umsetzung 
einzelbetrieblicher Maßnahmen die örtlichen Einzelhändlerinnen und 
Einzelhändler zu nennen. 

In Bezug auf Maßnahmen zur Attraktivitätssteigerung kann aus Sicht 
der Fachplaner die � sehr positiv zu wertende � Situation, dass sich in 
Geilenkirchen Stadtmarketingarbeitskreise bereits seit längerer Zeit mit 
der Umsetzung von Aufwertungsmaßnahmen beschäftigen, genutzt 
werden.  

Das �Einbringen� der Ideen und Vorschläge des vorliegenden Konzep-
tes in die Arbeit des Stadtmarketing stellt somit eine sehr zu empfeh-
lende Vorgehensweise dar. Im speziellen kann dies so geschehen, 
dass die Ergebnisse innerhalb des Arbeitskreises besprochen und ein 
Aktivitätenplan, verstanden als Handlungsliste mit Prioritäten, abge-
stimmt wird. 

Dieser kann nachfolgend als Leitfaden für die sich dann anschließende 
konkrete Umsetzungsarbeit in den Arbeitskreisen dienen.  

Mit der genannten Vorgehensweise kann die Erwartung verbunden 
werden, 

� die Umsetzung der im Rahmen des vorliegenden Konzeptes er-
arbeiteten Empfehlungen deutlich voran zu bringen und  

� neue Impulse für die Arbeit im Stadtmarketing beizusteuern 
 

2.5 Städtebauliches Strukturkonzept 

Die städtebaulichen Strukturkonzepte Stufe 1 und Stufe 2 sowie die 
Luftbildmontage der Verkehrsführung (Pläne 60 bis 62 im Anhang) 
sind Zusammenschau und Ergebnis des integrierten Handlungskon-
zeptes und zeigen alle städtebaulichen und verkehrstechnischen Pla-
nungsvorschläge unterteilt in 11 Bereiche mit Neuordnungskonzepten. 
Die Realisierungsmöglichkeiten sind so aufgebaut, dass in Stufe 1 zu-
nächst das Einrichtungsverkehrssystem zwischen Konrad-Adenauer-
Straße, Herzog-Wilhelm-Straße und Haihover Straße eingeführt wer-
den kann und in Stufe 2 die konsequente Ausdehnung auf den Bereich 
Markt und neue Planstraße erfolgt. 

Die Pläne zeigen die Umgestaltungsvorschläge im öffentlichen Raum 
für Straßen und Plätze, die baulichen Ergänzungsvorschläge unterteilt 
nach Bestandserhaltung in blau und Ergänzungsbebauung in rot, flä-
chig in Warmtönen die Aufenthaltsbereiche und Laufzonen sowie die 
Grünausstattung. 
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Die Neuordnungskonzepte 1 bis 3 sind nur realisierbar nach Durchfüh-
rung der Verkehrslösung Stufe 2, die Neuordnungskonzepte 4 bis 11 
sind nach Testphase und Herstellung der Verkehrsführung Stufe 1 zu 
verwirklichen. 

 

Neuordnungskonzept 1: Bereich Konrad-Adenauer-Straße Nord-
west 
� Durch Fahrbahnverschmälerung infolge Stufe 2 und Verzicht auf 

die Linksabbiegespur Richtung Rathaus Ausweitung der Laufbe-
reiche bei Beibehaltung der Parkplätze 

� Angebote von Querungsmöglichkeiten im Knotenpunkt Heinsber-
ger Straße / Konrad-Adenauer-Straße, in der Mitte des Straßen-
abschnittes und im Nahbereich des Marktes 

� Verbesserung der Fassadengestaltung, der Schaufenstereinfü-
gung und Werbung 

 

Neuordnungskonzept 2: Konrad-Adenauer-Straße / Markt 
� Erheblicher Platzgewinn und Ausdehnung der Aufenthalts- und 

Laufbereiche entlang der Geschäftsbebauung durch Verschie-
bung des reduzierten Fahrbahnquerschnittes infolge Verkehrs-
führung Stufe 2 direkt an die Marktfläche 

� Ersatz des abriegelnden Schrägparkens durch Blockparkgruppen 
mit lockeren Zwischenräumen für Aufenthalt und Querung der 
Konrad-Adenauer-Straße; Erhöhung der Parkplatzzahl von 10 auf 
18 Plätze in diesem Bereich 

� Umgestaltung der nun 6 - 8 m breiten Lauf- und Aufenthaltszonen 
zum City-Boulevard mit attraktiver Begrünung unter Baumpaaren, 
hochwertigen Materialien und Außenbedienung 

� Umgestaltung der Stadtkernzufahrt Herzog-Wilhelm-Straße im 
Kreuzungsbereich mit Konrad-Adenauer-Straße und 
Bushaltestelle durch kleinen Kreisverkehr mit 20 m Durchmesser, 
dadurch Verzicht auf alle Zusatzspuren und große 
Flächengewinne vor allen Geschäftshäusern 

� City-Eingang mit attraktivem Pflanzbeet anstelle der mittleren 
Fahrspur in der Herzog-Wilhelm-Straße und freie Sicht auf St. 
Ursula Gymnasium durch Auslichtung blickversperrender Begrü-
nung 

� Vergrößerung der Marktfläche durch Verlegung Zufahrt Gymna-
sium und Möglichkeit zusätzliche Gastronomie Umfeld Brunnen 
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Neuordnungskonzept 3: Bereich EXTRA Alt
� Aufhebung der unansehnlichen Unternutzung im Rückraum des 

zentralsten Baublocks der Innenstadt durch Neuordnung, 
Erschließung und Bebauung 

� Realisierung neue Stadtkern-Planstraße für Nord-Süd-
Einrichtungsverkehr (Stufe 2) durch Inanspruchnahme der 
Grundstücke EXTRA Alt (seitliches Parkdeck) sowie Heimatmu-
seum oder alternativ Nachbargrundstück (2 Knotenvarianten) 

� Anbindung der Stadthallenpassage und Baublockschließung mit 
Neubebauung (Wohn-/ Geschäfts-/ Büronutzung) und neuen 
Hofbereichen 

 
Neuordnungskonzept 4: Bereich Synagogenplatz 
� Betonung des Austritts der Stadtpassage durch großzügigen 

Vorplatz und Ausdehnung der Laufbereiche 

� Akzentuierung durch neuen Kreisverkehrsplatz am City-Eingang 
mit 20 m Durchmesser 

� Attraktive Gestaltung durch hochwertige Materialien und Ausstat-
tung 

 

Neuordnungskonzept 5: Bereich Konrad-Adenauer-Straße / Haus 
Basten 
� Flächengewinne durch reduzierten Fahrquerschnitt von 5 m im 

Einrichtungsverkehr für Stufe 1 und Stufe 2 

� Vergrößerung der Laufbereiche mit einer durchschnittlichen Tiefe 
von ca. 4 - 6 m statt heute 3 - 4 m und Beseitigung von Engstel-
len 

� Verzicht auf Mittelinseln, zusätzliche Flächengewinne 

� Neue gruppenweise Parkplatzordnung mit guten Querungsmög-
lichkeiten der Konrad-Adenauer-Straße 

� Aufwertung der hochversiegelten, kahlen Mittelzone zwischen 
Straße und Parkplatz durch Baumcontainer auf Längsparkstreifen 

� Großzügige Vorzonen vor den Geschäftseinheiten mit Boule-
vardcharakter 

� Auslichtung der blickversperrenden Begrünung hinter dem 
Schrägparkstreifen und auf dem Grundstück St. Ursula Freilas-
sen neuer Sichtachsen 
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Neuordnungskonzept 6: Kornmühle
� Straßenbegleitende Neubebauung mit attraktiven Rückseiten zur 

Wurm hin 

 
Neuordnungskonzept 7: Bereich EXTRA Neu 
� Aufhebung des krassen Attraktivitätsgefälles zwischen Gerber-

gassenviertel und EXTRA-Grundstück durch Alleebäume als grü-
ne Straßenraumkante 

� Stadträumliche Verbesserung im Bereich der Tankstelle durch 
neues Eckgebäude (Wohn-/ Geschäftshaus) 

� Gute Fußgängeranbindung der Passage aus dem Gerbergas-
senviertel 

� Fassadenaufwertung des EXTRA-Gebäudes 

 
Neuordnungskonzept 8: Bereich Friedlandplatz 
� Ausschöpfung der Platzpotentiale durch neue Flächenaufteilung 

zwischen Parkflächen und Verweilzonen 

� Attraktives neues Bistro-Cafe an Laufachse 

� Abbau der Dauerparkerblockade und Erhöhung der Parkplatzum-
schlagquote 

� Aufwertung rückwärtiger Grundstücksteile und Beseitigung des 
Hinterhofcharakters durch Geschäftserschließung von zwei Sei-
ten und Gastronomie 

� Verbesserung der Grünausstattung und allgemeiner Platzqualitä-
ten 

 
Neuordnungskonzept 9: Kreuzung Evang. Kirche 
� Beibehaltung der Lichtsignalanlagensteuerung und Verzicht auf 

Kreisverkehr wegen Rückstauproblematik von der Bahnschranke 

� Betonung des Eingangs zur Innenstadtkernzone mit verengtem 
Fahrquerschnitt und Materialwechsel 

� Hochwertige, freundliche Oberflächen, Ausstattung und Begrü-
nung betonen �Raumkammer Stadtkern� 

 
Neuordnungskonzept 10: Bereich Bahnhof 
� Bessere Anbindung des Bahnhofes an die Innenstadt und Um-

nutzung des Bahnhofsgebäudes 

� Verbesserung der Platzränder, Wegeführung und Zugänglichkei-
ten 
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� Kreisverkehrsplatz an der Kreuzung Haihover Straße / Theodor-
Heuss-Ring / Bahnhof 

� Verbesserte Anbindung des Gerbergassenviertels mit guten Que-
rungsmöglichkeiten  

 
Neuordnungskonzept 11: Bereich Kreissparkasse 
� Aufwertung der abweisenden Straßenfassade im Erdgeschoss 

durch Geschäftseinbauten, Kompensation der Flächenverluste 
durch Neuorganisation und Umbau des Gebäudes 

� Attraktive Vorzonengestaltung mit Schrittwegverbreiterung und 
Begrünung 

� Fassadenaufwertung und gut gegliederte Beleuchtung 
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3 Umsetzungsvorschläge 

3.1 Gestaltungskonzepte 

3.1.1 Bereich Konrad-Adenauer-Straße Stufe 1 (KSK) 
Mit der Kreuzung an der evangelischen Kirche und Einfahrt in die Kon-
rad-Adenauer-Straße beginnt ein hochwertig gestalteter Straßenraum, 
der als Materialgrenze zu den übrigen Straßen auch die besondere 
Zentralität dieses Bereiches unterstreicht. Im Anfangsabschnitt bis zur 
alten Poststraße ist noch eine Zweirichtungsbefahrbarkeit gegeben, 
um Zu- und Abfahrten zum Friedlandplatz und zu den anderen 
Grundstücken sicherzustellen. Die eingetragene rote Linie in den La-
geplänen (Plan Nr. 63 und Nr. 64 im Anhang) zeigen, dass große Flä-
chengewinne für Gestaltung und Aufenthalt erreichbar sind. Die heute 
zusammen 6,50 m messenden Fahrbahnen zzgl. 2,75 m Mittelinseln, 
also zusammen 9,25 m werden ersetzt durch eine 5,00 m breite Fahr-
spur in Zweirichtungsverkehr oder sogar nur 3,50 m Breite im Einrich-
tungsverkehr. Ob im Abschnitt zwischen alte Poststraße und Park-
platzanlage Kreissparkasse auch noch Zweirichtungsverkehr aufrecht-
erhalten werden muss, oder ob hier auch Einrichtungsverkehr einführ-
bar ist, muss endgültig nach der Testphase entschieden werden. Im 
letzteren Fall besteht allerdings der Vorteil, dass zwei zusätzliche Au-
ßenbedienungen für ansässige Gastronomiebetriebe realisierbar sind. 

 

Heutiger Zustand:� Engpass Haus Basten 

� parkende Autoreihe erschwert Querung 

� eingeschränkter Laufbereich 

� hohe Versiegelung vor gegenüberliegender Parkplatzanlage 

 

Mögliche Umgestaltung Stufe 1: 

Neue Straßenraumgliederung: 

� attraktive Laufzonen 

� Engpassbeseitigung 

� gute Querungsmöglichkeiten 

� Aufwertung des versiegelten Hochbordes vor dem Parkplatz 
durch mobile Pflanz-Container 

� Auslichtung und Schaffung von Sichtachsen 
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Die Fotos mit dem Vorher-Zustand und der Montage der Nachher-
Situation in Höhe von Haus Basten zeigen in eindrucksvoller Weise die 
größere Bewegungsfreiheit (Beseitigung des Engpasses)und gute 
Querungsmöglichkeiten für Fußgänger und eine straßenräumlich bes-
sere Begrünung. Auf der gegenüberliegenden Straßenseite im Bereich 
des hochversiegelten Schrittweges schaffen qualitätvolle Pflanzcontai-
ner trotz der Wurmüberdeckelung an dieser Stelle ein freundlicheres 
Bild. 

 

3.1.2 Bereich Konrad-Adenauer-Straße Stufe 2 (Markt) 
Dieser Abschnitt der Hauptgeschäftszone von Geilenkirchen ist bei 
Realisierung der Stufe 2 in besonders spürbarer Weise aufwertbar. 
Durch Verlegung der schmalen Fahrbahn im Einrichtungsverkehr an 
den Marktrand werden große Flächengewinne erzielt, die einen neuen 
City-Boulevard ermöglichen. 

Die nördlichen Parkplätze am Markt bleiben erhalten, während gegen-
über vor den Geschäftshäusern Blockparkgruppen mit 18 Plätzen ein-
gerichtet werden. Diese Anordnung der parkenden Fahrzeuge gibt 
Raum für großzügige Querungsmöglichkeiten in 7 m Breite, die als 
Flanierflächen nutzbar sind. Es entsteht eine bessere Vernetzung zwi-
schen Marktbereich und Geschäftsboulevard als heute. Großzügige 
Begrünung und attraktive Materialien machen die Zone zum eigentli-
chen urbanen Herz der Innenstadt. Die Pläne 66 und 67 im Anhang 
verdeutlichen die Aufwertungspotentiale. 

 

Heutiger Zustand:� beengte Laufzone 

� abriegelnde Autobatterie erschwert Querung 

� geringe Gestaltungsqualität in zentralster Geschäftslage 

 

Mögliche Umgestaltung Stufe 2: 

Stadtkern-Boulevard mit 

� einladenden, großzügigen Aufenthaltsbereichen 

� integriertem Blockparken 

� optimalen Querungsmöglichkeiten 
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3.1.3 Bereich Herzog-Wilhelm-Straße (St. Ursula) 
Die Ankunft im Herzen von Geilenkirchen über die Herzog-Wilhelm-
Straße leidet unter einem unbefriedigenden Straßenraumabschluss. 
Ein Sammelsurium von teilweise immergrünen Bäumen und Sträu-
chern sowie Schildern und Ampeln versperrt den Blick auf die hoch-
wertige Fassade des St. Ursula Gymnasiums (historisches Torhaus 
zur Keimzelle der Stadtwerdung: Burg Geilenkirchen). Hochversiegel-
te, überbreite Fahrquerschnitte und Markierungen der Herzog-Wilhelm-
Straße lassen Aufenthaltsqualität und urbanes Flair vermissen.  

Das Gestaltungskonzept sieht die Auslichtung der Bepflanzung und 
Einfriedung - mit Ausnahme der kostbaren Magnolie - im Vorbereich 
des Schulgebäudes vor, macht so das bauhistorische Gebäudeen-
semble erlebbar und schafft einen attraktiven Straßenraumabschluss 
(sh. Pläne 68 + 69 im Anhang).  

Durch die Einrichtung einer Kreisverkehrsanlage im heutigen Kreu-
zungsbereich kann der bestehende �Verkehrsschilderwald� deutlich 
gelichtet werden. In Verbindung mit weniger dominanten, herunterge-
zonten Straßenlampen, freundlichen Oberflächenmaterialien und ei-
nem gepflegten grünen Mittelstreifen wird dieser Zentralbereich optisch 
beruhigt und stark aufgewertet. Alternativ ist unter Verzicht auf den 
grünen Mittelstreifen auch eine Verbreiterung der Laufbereiche denk-
bar. 

 

Heutiger Zustand:� keine Aufenthaltsqualität 

� Blick auf St. Ursula wird versperrt 

� unbefriedigender Straßenraumabschluss 

 

Mögliche Umgestaltung Stufe 1: 

Neue Straßenraumgliederung: 

� Aufwertung des Straßenbildes 

� Kreisverkehr anstatt LSA 

� Auslichtung und Schaffung von Sichtachsen 
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3.1.4 Bereich Kornmühle / Synagogenplatz 
Auch der Bereich Herzog-Wilhelm-Straße im Umfeld der Kornmühle ist 
ein wichtiger Stadtkernzugang. Der Gestaltungsvorschlag geht von 
einem Abriss der baufälligen Bausubstanz zwischen SB-Markt und 
Kornmühle aus und setzt an diese Stelle einen straßenbegleitenden 
Neubau in ansprechender Architekturgliederung. 

Auf der anderen Seite kann ein Pendant als neues Gebäude mit sei-
nem Gegenüber insgesamt eine Torwirkung zu Innenstadt entfalten. 
Vor diesem Gebäude knüpft ein Fußweg an den vorhandenen Fußweg 
vor dem ehemaligen Polizeigebäude an und führt die Richtung Wurm 
und nach Süden zum Beamtenparkplatz. Die Neubebauung mit an-
sprechender Begrünung und guten Blickbeziehungen vermag die Ent-
reewirkung zur Innenstadt zu verbessern. 

Der neugestaltete Synagogenplatz in Höhe des neuen kleinen Kreis-
verkehrs erfährt eine Vergrößerung der Vorzone und reduziert zu viele 
Gestaltungselemente, die heute verwirrend sind und Durchblicke und 
Orientierung erschweren. Ein Neubau neben dem heute vorhandenen 
Apothekengebäude in Begleitung der neuen Planstraße ersetzt die 
störende heutige Werbung durch ein architektonisch hochwertiges 
Eckgebäude (sh. Plan 70 im Anhang). 

3.1.5 Bereich Friedlandplatz 
Der Friedlangplatz liegt an einer Verbindungsstrecke vom Extra-Neu 
zur Konrad-Adenauer-Straße und ist nach seinem Erscheinungsbild in 
Oberflächen und Begrünung hochwertig gestaltet. Folgende Umgestal-
tungsideen können diesem Platz mehr Bedeutung und Nutzungsfre-
quenz verschaffen (sh. Pläne 71 - 73 im Anhang): 

- Ausschöpfung der Platzpotentiale durch neue Flächenaufteilung 
zwischen Parkflächen und Verweilzonen 

- Abbau der Dauerparkerblockade und Erhöhung der Parkplatzum-
schlagquote 

- Aufwertung rückwärtiger Grundstücksteile und Beseitigung des 
Hinterhofcharakters durch Geschäftserschließung von zwei Sei-
ten und Gastronomie 

- Verbesserung der Grünausstattung und allgemeiner Platzqualitä-
ten 
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3.2 Gestaltungsleitlinien Fassadengestaltung 

 

A ZIELSETZUNG  

Es ist das erklärte Ziel der Stadt Geilenkirchen, den Stadtkern attraktiv 
und vital zu erhalten, damit dieser gegenüber der Konkurrenz anderer 
Standorte dauerhaft bestehen kann. Hierbei ist die Erkenntnis leitend, 
dass neben Qualität und vielfältiger Mischung der verschiedenen 
Funktionen (Wohnen, Handel und Dienstleistung, Kultur, Verkehr) ins-
besondere dem gepflegten Erscheinungsbild und architektonischen 
Ambiente eine Schlüsselrolle für ein dauerhaft attraktives Zentrum zu-
kommt. 

Die empfehlenden Gestaltungsleitlinien bezwecken über die allgemei-
ne bauordnungsrechtliche  Zulässigkeit hinaus, dass der Stadtkern von 
Geilenkirchen als ein städtebaulich durch einen eigenen Charakter 
geprägtes Ensemble erhalten und gestalterisch weiterentwickelt wird. 

Die Baukultur � besonders die des Stadtkerns � beeinflusst das Wohl-
befinden der Bürger und ihre Identifikation mit der Stadt. Sie stärkt die 
Investitionsbereitschaft und befördert das Besucherinteresse. Haupt-
ziel dieser Gestaltungsleitlinien ist es, die Themen Stadtgestaltung und 
Baukultur stärker  in das Bewusstsein der Bürger zu rücken und deut-
lich zu machen, dass alle handelnden Personen - Bauherren, Architek-
ten, Ladeninhaber, Denkmalpfleger und Politiker - selbst die Verant-
wortung für ihre Stadt tragen. Der Rahmen der Leitlinien ist dabei so 
gesetzt, dass bei gewissen Beschränkungen eine abwechslungsreiche 
Vielfalt im Nebeneinander von sich harmonisch in das vorhandene 
Stadtbild einfügenden Neubauten und den das Erscheinungsbild der 
Straßenzüge prägenden Bauten früherer Epochen gewahrt wird. Dabei 
soll die kennzeichnende Formensprache erhalten und in modernen 
Bauformen weitergeführt werden. 

Besonderen Schutz und Aufmerksamkeit genießen, unabhängig von 
den Gestaltungsleitlinien, die denkmalgeschützten Gebäude, für die 
das Denkmalschutzgesetz des Landes Nordrhein-Westfalen anzu-
wenden ist. Hierbei sind die Erhaltungs- und Nutzungspflicht und der 
denkmalverträgliche Umgang für alle verändernden oder ergänzenden 
baulichen Maßnahmen gesetzlich vorgeschrieben. Einzubeziehen 
dabei sind nicht nur das Gebäude selber, sondern auch die engere 
Umgebung und bedeutende Sichtbezüge.  

Die Gestaltungsleitlinien sollen das Baugeschehen im Zentrum von 
Geilenkirchen im Hinblick auf die Bewahrung und aktive Verbesserung 
des Stadtbildes positiv beeinflussen. Durch eine konkrete Beschrei-
bung baulicher Grundsätze wird dem Bürger und Bauherrn mehr Pla-
nungssicherheit bei Neubau- oder Umbaumaßnahmen gegeben. Die 
Leitlinien sollen den beauftragten Architekten als Rahmen dienen und 
die Grundlage möglicher Fassadenberatungen in Geilenkirchen bilden. 
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Um Qualität zu erzeugen, stellt die Entwurfstätigkeit der Architekten 
nach wie vor die wesentliche Voraussetzung dar; daneben ist aller-
dings auch der historische und architektonische Kontext, in dem ein 
Gebäude steht, von großer Bedeutung für das Gesamtbild der Bebau-
ung. Die �Leitlinien� sollen daher auch das Augenmerk auf einige wich-
tige Baumerkmale lenken, die die Eigenart der örtlichen Architektur 
ausmachen. 
Insgesamt stellen die Leitlinien einen Rahmen dar, der für die Zukunft 
größeren Schaden vom Stadtbild abwenden soll und der durch positive 
Architekturbeispiele ausgefüllt werden muss. Die Leitlinien wirken da-
bei auf einen gelungenen Kompromiss zwischen erwünschten städte-
baulichen Zielsetzungen und der individuellen Baufreiheit des Einzel-
nen im gegenseitigen Interesse und zum gemeinsamen Vorteil hin. 
 

B. ÄUSSERE GESTALTUNG DER BAULICHEN ANLAGEN 
(1) Straßenbildeinfügung 
Neubauten, Um- und Anbauten sollten in Baumasse, Proportion, Mate-
rial und Farbgebung so gestaltet werden, dass sie sich nach Charakter 
und Maßstab in das Straßenbild einfügen. 

Beurteilungsmaßstab für die Durchbil-
dung baulicher Anlagen, wie z.B. Ge-
bäudehöhen, Baufluchten, Abstände, 
Dachausbildung, Fassadengliederung, 
Materialwahl, Farbgebung ist die spezi-
fische Identität und das stadttypische 
Erscheinungsbild der näheren Umge-
bung.  
Darunter sind nicht allein die unmittelba-
ren Nachbargebäude, sondern die Ge-
samtheit der stadtbildprägenden Ele-
mente in den entsprechenden Stadtbild-
zonen zu verstehen.  

(2) Baukörperstellung - Gebäudemasse 
Die Baukörperstellung und Gebäudemasse (Kubatur) sollten entspre-
chend der Umgebungsbebauung geplant werden. Hierbei kann die 
Gebäudestellung historisch belegbarer Bauten berücksichtigt werden. 

Die übliche historische Bauweise für den 
Stadtkern von Geilenkirchen ist eine 
randständige, geschlossene Baukörper-
stellung mit nicht mehr als drei Vollge-
schossen und einem Schrägdach mit 
geschlossenem Charakter und geringem 
Überstand. Das Dachgeschoss ist in der 
Regel ausgebaut bzw. nachträglich 
ausgebaut.  
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Ergänzend hierzu finden sich überwie-
gend Gebäude, die zwischen 1960 und 
1990 entstanden sind und zeittypische 
Gestaltungsmerkmale wie beispielswei-
se Flachdächer aufweisen. 

(3) Gebäudehöhen 

First-, Trauf- und in begrenztem Umfang Sockelhöhen der Gebäude 
sollten sich an die  den jeweiligen Straßenzug prägenden Höhen an-
passen. Ein befriedigender Gestaltwert und innere Zustimmung beim 
Erleben einer gewachsenen Stadtstruktur liegen dann vor, wenn sich 
immer wiederkehrende Ordnungselemente (Wirkung: Ruhe und Ein-
heitlichkeit) mit Abwechslungselementen (Wirkung: Überraschung und 
Unterbrechung) in einem ausgewogenen Gleichgewicht befinden. In 
diesem Zusammenhang steigern einheitliche Bauhöhen im Straßen-
raum (horizontale Grobstruktur) bei gleichzeitigem Sichtbarlassen des 
Einzelgebäudes durch Gliederung und leichte Höhendifferenz (vertika-
le Feinstruktur) den Erlebniswert. 

SKIZZE 1 (sh. Plan 73a Stadtbildzonen und Skizzen im Anhang) 

 

Gleichgeschossigkeit 

Dabei ist eine Abweichung der First - und Traufhöhe bei Grenzbebau-
ung gegenüber einem Nachbargebäude von mehr als 1,0 m voneinan-
der in der Regel störend. Sollte durch die unmittelbar angrenzenden 
Nachbargebäude ein Maßstabsbruch vorliegen, so ist zwischen einer 
Anpassung an die zonentypischen Trauf- und Firsthöhen und einer 
Vermittlung der Höhendifferenzen abzuwägen. 

SKIZZE 1a (sh. Anlage) 

 

Ungleichgeschossigkeit 

Der Höhenunterschied zu einem unmittelbaren Nachbargebäude soll 
nicht mehr als 1 Vollgeschoss betragen. Die Höhendifferenz zwischen 
der Traufhöhe des Nachbargebäudes und der optisch wirksamen 
Traufhöhe des Bauvorhabens (z.B. Dachtraufe oder Attikabrüstung 
oder Attikafußpunkt, sh. Skizze 1a) soll höchstens 2,0 m betragen. 

(4) Parzellierung / Fassadenbreite 

Werden Gebäude über mehreren Bauparzellen neu errichtet bzw. durch 
Umbaumaßnahmen zusammengelegt, sollten Fassadenabschnitte sich 
an die durchschnittlichen Gebäudebreiten der jeweiligen Stadtbildzone 
anlehnen. Insgesamt überwiegt trotz deutlicher Ausnahmen eine relativ 
kleinteilige Parzellenstruktur im Geilenkirchener Stadtkern. 
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SKIZZE 2 (siehe Anlage) 

Bei der Zusammenlegung mehrerer 
kleinerer Grundstücke wurden gerade in 
den 60er bis 90er Jahren häufig die ty-
pischen Parzellenbreiten durch eine be-
tont horizontale Fassadengliederung 
über mehrere Flurstücke verwischt, so 
dass  der für eine attraktive, fußläufige 
und noch kleinteilige Innenstadtlage ge-
botene Abwechslungsreichtum abhan-
den gekommen ist. Durch eine entspre-
chende architektonische Gliederung, die 
durchaus der Funktion oder der Größe 
des umzubauenden oder neu zu errich-
tenden Gebäudes Rechnung tragen 
kann, ist dies zu vermeiden. 

(5) Baufluchten/ Abstandsflächen 

In der Regel sind die den Straßenraum bildenden Baufluchten einzu-
halten. Geplante Korrekturen, wie kleinteilige Vor- und Rücksprünge 
zum Zwecke der Fassadengliederung, sind mit der Stadtverwaltung 
Geilenkirchen abzustimmen. 

Eine fußgängerfreundliche, maßstäbli-
che und abwechslungsreiche Raumbil-
dung ist ein wesentliches Element für 
eine hohe Aufenthaltsqualität des öffent-
lichen Raumes. Dabei ist das Verhältnis 
von Traufhöhe zu Straßenbreite ent-
scheidend für den stadträumlichen Ein-
druck.  

(6) Dächer 

1. Die überwiegend durchgängige Traufständigkeit der Gebäude in 
der Geilenkirchener Innenstadt ist stadtbildprägend und sollte er-
halten bzw. bei Umbauten wiederhergestellt werden. Als Traufe 
zählt in diesem Zusammenhang auch die obere Fassadenkante 
der Hauptfassade bei Gebäuden mit Staffelgeschoss (sh. Skizze 
1a). Dachflächen sollten ihren geschlossenen Charakter bewah-
ren. 

SKIZZE 3 (siehe Anlage) 

Dächer sind ein wesentliches und prä-
gendes Gestaltelement der Bebauung. 
Daher ist der Gestaltung der Dächer in 
Bezug auf die Dachform, -überstände, -
aufbauten und Material besondere Auf-
merksamkeit zu widmen.  
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Allerdings ist die Erfahrbarkeit von Dä-
chern in Geschäftsstraßen i.d.R. stark 
eingeschränkt. Ursachen hierfür sind der 
enge Straßenraum und das große An-
gebot an optischen Reizen (Werbung, 
Schaufenster, Fassadengestaltung- vgl. 
auch Abs. 9 und Teil C) in der Erdge-
schosszone. Während der Integration 
der Obergeschosse eine besondere Be-
deutung beigemessen werden muss, 
beschränken sich die Regularien für Dä-
cher auf die vom Straßenraum einseh-
baren Teilbereiche.  

2. Es sollten als Dacheindeckungen vorzugsweise: 

- Dachziegel oder Dachsteine in den Farbtönen grau und 
schwarz, ggf. dunkelbraun oder rotbraun gewählt werden, 
die nicht hochglänzend sind. 

- Andere Materialien sollten nur zur Verwendung kommen, 
wenn sie sich nach Oberflächenstruktur und Farbgebung in 
das Stadtbild einfügen. 

Mit Ausnahme der Großbaukörper wie 
Extra Alt und Neu oder die 
Kreissparkasse wird die "Dachland-
schaft" von Geilenkirchen durch dunkle 
Dacheindeckungen bestimmt in Verbin-
dung mit Ziegel- und Putzfassaden. An-
dere Dacheindeckungen sind daher nur 
in Ausnahmefällen farblich stimmig und 
treten deutlich zurück (sh. Luftbild). 

 Als ungünstig anzusehen sind Dacheindeckungen aus 
Stahlblech, Kunststoff, Wellfaserzement oder bitumengebunde-
nes Material insbesondere für geneigte Dächer. 

 Solaranlagen auf geneigten oder waagerechten Dächern sollten 
in die Gestaltung integriert werden.  

Die förderungswürdige Solarenergiege-
winnung sollte auf Dächern so ange-
bracht werden, dass sie das Erschei-
nungsbild der Straße nicht negativ be-
einträchtigt. 

3. Dachaufbauten, Gauben, Dacheinschnitte, Glasdächer und aus 
der Dachfläche herausragende Dachflächenfenster sollten sich 
auf die vom öffentlichen Straßenraum abgewandte, bzw. von die-
sem aus nicht einsehbare Dachseite beschränken.  
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 Zwerchhäuser können in erheblichem Maße den durchgängigen 
Traufenverlauf und Schrägdachcharakter stören. Sie sind des-
halb mit besonderer Rücksicht auf die Umgebungsbebauung zu 
planen.  

Mit der Beschränkung von Dachaufbau-
ten zur Hof- bzw. Gartenseite können 
neue Nutzungsanforderungen in der 
Bautechnik berücksichtigt werden, ohne 
den Eindruck der Dachflächen zur Stra-
ßenseite hin zu stören. 

 Als Dachaufbauten sind Gauben bis zu einer Außenbreite von 
max. 3,0 m die vorzuziehende Lösung.  

 Eventuelle Dacheinschnitte sollten mit der Summe ihrer Einzel-
breiten die Hälfte der gesamten Dachbreite nicht überschreiten 
und nach Möglichkeit vermieden werden. Für den Abstand der 
Dachgauben zum First sowie zum Nachbargebäude sollte min-
destens 1,25 m eingehalten werden. Die Lage der Dachaufbau-
ten sollte auf die Fassadengliederung Bezug nehmen. Einde-
ckungen von Dachaufbauten sollten sich dem Farbton und Mate-
rial des Daches anpassen. 

SKIZZE 4 (siehe Anlage) 

Dacheinschnitte sowie ein zu hoher An-
teil von Dachgauben und zu starke 
Randlage unterbrechen die einheitliche 
geschlossene Wirkung der Dachflächen, 
so dass der Schrägdachcharakter beein-
trächtigt oder aufgehoben wird. Dach-
aufbauten, die nicht die Form von Dach- 
oder Schleppgauben aufweisen, sind für 
Geilenkirchen unüblich.  

Die Einheitlichkeit von Material und Far-
be bei Dachaufbauten und Dachflächen 
soll einen ruhigen, in sich geschlosse-
nen Dachcharakter wahren. 

4. Je Haus sollte nicht mehr als eine Fernsehempfangsanlage (An-
tenne) und/ oder Satellitenempfangsanlage angebracht werden. 
Das Anbringen von Satellitenempfangsanlagen sollte sich auf 
vom öffentlichen Straßenraum abgewandte bzw. von diesem aus 
nicht einsehbare Dachflächen beschränken. 

Ist dies empfangstechnisch nicht möglich, sollten zumindest fol-
gende Bedingungen eingehalten werden. 
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- Die Anlage sollte den First nicht überragen. 

- Es sollten keine ins Auge springenden Farbgebungen ver-
wendet werden- ggf. ist z.B. eine perforierte Schüssel zu 
wählen. 

- Der Durchmesser der Schüssel sollte auf das technisch 
notwendige Maß reduziert werden. 

- Eine Montage auf der Hausfassade sollte grundsätzlich 
nicht erfolgen. 

Eine Vielzahl von Empfangsanlagen o-
der deren auffällige Farbgebung würden 
in erheblichen Maß das Erscheinungs-
bild stören. 

5. Dachüberstände sollten eine Überstandstiefe von 0,5 m nicht  
überschreiten. 

Große Dachüberstände sind für das 
heutige Stadtbild von Geilenkirchen un-
üblich und wegen der stark abweichen-
den Formensprache schwer integrierbar. 
Der Dachüberstand, der das Erschei-
nungsbild eines Baukörpers wesentlich 
mitbestimmt, ist bei der Bebauung des 
Stadtkerns von Geilenkirchen gering. 
Dieses Merkmal soll bei der empfohle-
nen Beschränkung des Dachüberstan-
des gewahrt werden. 

(7) Fassadengliederung 

1. Alle Gliederungselemente einer Fassade (z.B. Türen, Fenster, 
Pfeiler, Erker) sollten so ausgebildet werden, dass eine optische 
Einheit zwischen Erdgeschoss und Obergeschossen erreicht 
wird. Eine isolierte oder nur geschäftsbezogene Gestaltung der 
Erdgeschosszonen ohne Rücksicht auf die Gestaltung der Ober-
geschossfassaden führt  zu optischen Brüchen. Der vertikalen 
Fassadengliederung soll der Vorzug gegeben werden. 

SKIZZE 5 (siehe Anlage) 

Die häufig unter ausschließlich kommer-
ziellen Aspekten gestalteten Ladenarchi-
tekturen bewirken oft, dass die Gebäude 
ihren originären Erdgeschosssockel ver-
lieren und quasi „in der Luft hängen“.  
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Dieses erzeugt starke gestalterische 
Einbrüche in die Fassaden, bewirkt ei-
nen Verlust an Identität und Authentizität 
der Architektur und wertet den gesam-
ten Straßenraum ab.  

Entsprechend der typischen historischen 
Bauweise bis in die frühe Nachkriegszeit 
ist es wünschenswert, die vertikale Glie-
derung in der Fassade zu betonen. Dies 
ergibt sich aus einer in der Regel ste-
henden Fassadenproportionen (d.h. 
Maß der Gebäudebreite kleiner als das 
der Gebäudehöhe), die in der Gliede-
rung der Fassade aufgegriffen werden 
sollte und zugleich die gewünschte 
Kleinteiligkeit unterstützt. 

2. Untergeordnete vorspringende Fassadenelemente wie Erker oder 
Balkone / Loggien sollen sich auf jeden Fall auf die Oberschosse 
beschränken und nicht mehr als 0,70 m auskragen. 

3. Sichtbare, technisch notwendige Einrichtungen wie z.B. Kühlag-
gregate, Lüftungsrohre, Klimaanlagen, Ausdehnungsgefäße) soll-
ten nur auf der vom öffentlichen Straßenraum abgewandten Ge-
bäudeseite angebracht werden. 

Das allgemeine Ziel sollte es sein, alle 
Einrichtungen, die den Gesamteindruck 
stören, entweder unauffällig zu integrie-
ren oder zur Gebäuderückseite hin zu 
verlegen. 

(8) Materialien und Farbgebung 

Die Fassaden eines Gebäudes sollten jeweils in Material und Farbe 
zueinander passend für Obergeschosse und Erdgeschosszone aus-
führt werden. Dies gilt auch unter dem Aspekt unterschiedlicher Anfor-
derungen an die verschiedenen Fassadenbereiche (z.B. Stoßfestigkeit, 
Wärmeschutz). 

Die Farbgebung von Außenfassaden, einschließlich Sonnenschutzan-
lagen, sollte in jedem Fall aufeinander abgestimmt werden. Die 
Hauptwandflächen ausgehend von Weißtönen und lichten Farben soll-
ten in zurückhaltender Farbigkeit gehalten sein.  

Eine grelle Farbgebung und glänzende Oberflächen sind nicht wün-
schenswert. Insbesondere bei historischen Fassaden kann eine de-
zente farbliche Absetzung des Sockelbereiches, von Fassaden-
gesimsen sowie von Gewänden einen vorteilhaften Beitrag zum Ge-
samteindruck und der Gliederung der Fassade bilden. 
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Farbgebung und Fassadenmaterialien 
sollen u.a. dazu führen, dass Oberge-
schosse und gewerblich genutzte Erd-
geschosse eine gestalterische Einheit 
bleiben bzw. zu einer solchen werden.  

Eine disziplinierte Farb- und Material-
verwendung bei gleichzeitig unter-
schiedlicher Fassadenarchitektur und 
zurückhaltenden Farbkontrasten erreicht 
eine positive Wirkung für das Gesamt-
ensemble des Stadtkerns, ohne mono-
ton zu wirken. – Auf eine gute Fachbera-
tung  und ausreichend große Probeflä-
chen sollte hierbei Wert gelegt werden 
(sh. auch Tabelle Farbbeispiele Anlage). 

Für untergeordnete Fassadenelemente wie Pfeiler, Erker, Treppen-
häuser und sonstige Schmuck- oder Gliederungselemente können 
auch andere Farben oder Materialien verwendet werden. 

(9) Fenster / Schaufenster 

1. Fensteröffnungen sollten in einem harmonischen Verhältnis zur 
Größe und Gestalt des Gebäudes angeordnet werden. Getönte, 
reflektierende oder gewölbte Glasflächen, mit Ausnahme von 
Eingangsbereichen, sowie Glasbausteine sind nicht erwünscht. 

SKIZZE 6 (siehe Anlage) 

Fenster bestimmen die Wirkung des ge-
samten Gebäudes; sie sind ein wesent-
liches Gliederungselement der Fassade. 

2. Bei historischen Gebäuden, z.B. solchen der Gründerzeit, sollen 
die Schaufenster in ihrer Größe und Proportion aus der Fassade 
des jeweiligen Gebäudes entwickelt werden und  in ihrer Anord-
nung einen Bezug auf die Fensterachsen der Obergeschosse 
nehmen, wobei eine Einzelbreite von mehr als 3,5 m nicht über-
schritten werden sollte.  

3. Ladeneingänge und Schaufenster sollten als eigenständige 
Wandöffnungen mit tragenden Wandelementen und Pfeilern von-
einander abgesetzt werden, es sei denn sie bilden eine Einheit 
mit einer Schaufensteröffnung. Auch hier soll die Breite nicht 
mehr als 3,5 m betragen. 

Große Schaufensterflächen erzeugen 
meist eine zu sehr waagerecht orientier-
te Fassadengliederung.  
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Die Erdgeschosszone wirkt hierdurch 
von den Obergeschossen getrennt, de-
nen so das optische Fundament entzo-
gen wird. Um die gestalterische Einheit 
der Gesamtfassade zu erhalten, sollten 
Schaufenster bestimmte Maße nicht ü-
berschreiten.  

4. Schaufenster dienen der Präsentation eines Warenangebotes am 
Übergang zwischen privatem (gewerblichem) und öffentlichem 
Raum. Sie dienen damit in erheblichem Maße der Belebung von 
Geschäftsbereichen. Eine vorübergehende oder gar dauerhafte 
vollflächige Beklebung mit undurchsichtiger Folie o.ä. steht in 
starkem Gegensatz zu dem Ziel einer Belebung der Innenstädte. 
Wenn erdgeschossige Fensterflächen von Geschäften diese 
Funktion nicht erfüllen, sind sie als Teil der Fassade anzusehen 
und dem entsprechend zu gestalten. 

Durch übermäßige Reklameschilder und 
flächige Beklebungen wird der Ge-
samteindruck der Fassade gestört und 
eine Art Blindheit erzeugt („Spielhallen-
effekt“). 

5. Die Laibungen von Fenstern und Türen können farblich von der 
Fassade abgesetzt werden. Hierbei sind grelle Farbtöne und / 
oder metallisierend glänzende Oberflächen nicht erwünscht. 

Laibungen von Fenstern und Türen be-
sitzen als Farbträger eine nicht zu un-
terschätzende Ausdruckskraft. Farbliche 
Akzente dienen zur zusätzlichen 
Rhythmisierung der Fassade. Auch hier 
ist es erforderlich, sich in den Rahmen 
des ortsüblichen Gesamteindruckes ein-
zufügen, um als Ganzes eine hohe Auf-
enthaltsqualität zu erreichen. 

(10) Türen 

Türen sollten sich der allgemeinen Fassadengliederung anpassen. 
Einzelne rahmenlose Glastüren, die nicht zu einer Schaufenster- oder 
Falttürkonstruktion gehören sowie stark getönte, spiegelnde oder 
hochglänzende Oberflächen oder grelle Farbtöne bei den Rahmen 
sollten vermieden werden. 

(11) Kragdächer / Markisen / Rollläden / Jalousien 

1. Kragdächer in der Fassade (i.d.R. über dem EG) sollten nicht 
mehr als 1,5 m auskragen und die Ansichtsfläche nicht höher als 
0,15 m sein. Vorteilhaft ist, wenn sie aus der Fassadengliederung 
gestalterisch entwickelt werden.  
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 Durchsichtige Schutzdächer sind vorzugsweise aus neutralem 
Glas zu fertigen und ohne massive Rahmen auszubilden. Die 
Auskragung sollte ebenfalls das Maß von 1,5 m nicht überschrei-
ten. 

2. Markisen sollten in ihrer Breite der Schaufenstergliederung 
entsprechen und farblich auf die Fassade abgestimmt sein. Eine 
grelle Farbgebung und glänzende Oberflächen sind unerwünscht. 
Es sollten Materialien Verwendung finden, die das Erscheinungs-
bild der Stadtbildzone nicht stören. Die Markisen sollten ebenfalls 
nicht mehr als 1,5 m auskragen. 

3. Rollläden und Jalousien sollten die Fensterlaibung nicht verde-
cken, das lichte Maß der Fensteröffnungen nicht einschränken 
oder Teil eines Fassadengestaltungssystems sein. 

SKIZZE 7 (siehe Anlage) 

Kragdächer, insbesondere in Kombina-
tion mit einer Werbeanlage, nehmen 
meist die gesamte Hausbreite ein und 
haben z.T. eine Ansichtsfläche von 0,6 - 
0,8 m.  

Als an sich untergeordnete Architektur-
elemente dominieren sie dadurch die 
Fassade und trennen das Erdgeschoss 
optisch vom Obergeschoss. Um ihre 
Dominanz im Erscheinungsbild der Fas-
sade zurückzunehmen, sollten sie in ih-
ren Ansichtsflächen auf ein Mindestmaß 
reduziert werden. 

Aus funktionalen Gründen sind Markisen 
teilweise erforderlich. Damit sie das 
Fassadenbild durch „Verselbständigung“ 
der Erdgeschosszone nicht negativ be-
einflussen, sollen sie in ihrer Breite auf 
die Schaufensterflächen Bezug nehmen, 
nicht über die gesamte Fassadenbreite 
durchgezogen werden und farblich auf 
die Fassade und Stadtbildzone abge-
stimmt sein. 

 

C. WERBEANLAGEN, WARENAUTOMATEN UND  

 SCHAUKÄSTEN 

1. Die Anbringung oder Veränderung von Werbeanlagen aller Art, 
Warenautomaten und Schaukästen soll beantragt werden. 
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2. Werbeanlagen sollen nur an der Stätte der Leistung angebracht 
werden. Sie sollen nur an den Gebäudewänden und nicht über 
der Brüstungshöhe des ersten Obergeschosses angebracht wer-
den. Abgesehen von Gewerbenutzungen in den Obergeschossen 
ist Werbung in höheren Abschnitten der Fassade abzulehnen. 

3. Werbeanlagen und Werbeautomaten sollten sich nach Umfang, 
Form, Farbe und Werkstoff in die architektonische Gestaltung des 
Gebäudes und in die städtebauliche Ordnung des Stadt- und 
Straßenbildes einfügen. 

Werbeanlagen können einen äußerst 
negativen Einfluss auf das Erschei-
nungsbild eines einzelnen Gebäudes 
oder auch des Straßenraumes ausüben. 
Ohne ordnende Einfügung und quantita-
tive Begrenzung führen sie zu Reizüber-
flutung statt zu Aufmerksamkeitssteige-
rung. Werbeanlagen, gleich welcher Art 
sollten in die Architektur, die sie trägt, 
eingebunden werden. Sie sollten die 
Konstruktions- und Gestaltungsmerkma-
le des Gebäudes nicht verdecken oder 
überspielen. 

4. Für jedes im Gebäude ansässige Ladengeschäft bzw. jeden Ge-
werbebetrieb sollte nicht mehr als jeweils ein Flachtransparent 
und ein Ausleger angebracht werden. 

 In bestimmten Fällen kann als Ausnahme die Anbringung einer 
zweiten Werbeanlage an einem Gebäude aus gestalterischen 
Gründen sinnvoll sein. Dies gilt insbesondere bei Fassaden, die 
symmetrisch gegliedert sind und durch die asymmetrische An-
bringung einer Werbeanlage optisch aus dem Gleichgewicht ge-
raten würden oder bei Ecklagen. 

5. Werbeanlagen auf der Fassade oder in Ausstellungsfenstern soll-
ten pro durchschnittlicher Gebäudebreite der zugehörigen Stadt-
bildzone (im Mittel 15 m) max. 3,0 qm groß und nicht länger als 
2/3 der Gebäudebreite sein. Ihre Gesamtbreite ist auf 5,0 m be-
grenzt. Senkrecht zur Fassade stehende Werbeanlagen sollen 
folgende Maße nicht überschreiten: 

a) Ausladung vor der Fassade max. 0,80 m 

b) Gesamtfläche 2,0 qm 

c) Höhe (Unterkante bis Oberkante) 3,0 m. 
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Werbeanlagen über dem 1. Obergeschoss, an Dächern, Schorn-
steinen und Ähnlichem sollen vermieden werden. 

6. Eine mehrere Fassadenabschnitte übergreifende Werbung ist 
nicht erwünscht. 

7. Mehrere Werbeanlagen an einem Gebäude sind hinsichtlich ihrer 
Art, Gestaltung, Anbringung und Beleuchtung aufeinander abzu-
stimmen. 

8. Flachwerbefelder, die auf der Gebäudewand befestigt sind, soll-
ten nicht stärker als 0,15 m sein. 

9. Auf vom Straßenraum einsehbare Warenautomaten soll nach 
Möglichkeit verzichtet werden. Kommen Schaukästen und Wa-
renautomaten zum Einsatz, sollen sie so angebracht werden, 
dass wesentliche Gliederungselemente einer Fassade (z.B. So-
ckel, Pfeiler, Gesimse, Fenstereinfassungen) nicht verdeckt wer-
den. Sie sollten nicht mehr als 0,30 m in den öffentlichen Ver-
kehrsraum hineinragen.  

 Aus gestalterischen Gründen ist es wünschenswert, wenn sie mit 
der Gebäudefront bündig abschließen. 

10. Folgende Werbeanlagen sind unerwünscht: 

- Spannbänder und Werbefahnen, soweit sie nicht für beson-
dere Veranstaltungen, Schlussverkäufe u. ä. vorübergehend 
angebracht werden, 

- Lichtwerbung mit Laufschriften, 

- Lichtwerbung durch Leuchtkörper, die in kurzen Abständen 
ein- und ausgeschaltet werden oder ihre Farbe wechseln, 

- Lichtwerbung durch Leuchtkörper, die bewegt werden oder 
deren Träger bewegt wird, 

- Lichtwerbung in Signalfarben, 

- fluoreszierende Werbung. 

Durch die Beschränkung der Anzahl und 
Größe der Werbeanlagen und die Bin-
dung an die Stätte der Leistung kann 
das Stadtbild in erheblichen Maße posi-
tiv beeinflusst und einer allgemeinen 
Reizüberflutung entgegengewirkt wer-
den. Hierbei sind sowohl Rücksichtnah-
me auf die Fassadengliederung und der 
Verzicht auf bestimmte Lichtwerbeanla-
gen erforderlich. 
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11. Wird ein Gewerbe definitiv aufgegeben, sollten die vorhandenen 
Werbeanlagen entfernt werden. 

Die Anwendung der Gestaltungsleitlinien im Hinblick auf Werbung und 
Fassadengestaltung ist beispielhaft in den Plänen 74 und 75 im An-
hang in Vorher- und Nachher-Visualisierung dokumentiert. Im Falle 
von �Dohmens Eck� wurde besonderer Wert auf Rücknahme der Reiz-
überflutung durch Werbung und Farbgebung geachtet nach dem Motto 
�Einfügung von gezielter Werbung schafft Aufmerksamkeit - Überflu-
tung von Informationen schafft Desorientierung�. Erfreulich ist, dass die 
Fassadengestaltung in der Zwischenzeit sich bereits an den Vorschlä-
gen orientiert hat und ansprechend realisiert wurde. 

Im Falle des Stadthotels - Stadt-Passage wurde deutlich, dass das 
Stadthotel-Gebäude seine Funktion als Torhaus der Stadt-Passage 
nicht erfüllt. Der Passagen-Eingang ist kaum wahrnehmbar und wenig 
einladend. Die Hotelfassade zerfällt in die �in der Luft hängenden� O-
bergeschosse in der ursprünglichen Ziegelarchitektur und in die krass 
abgesetzte Scheinarchitektur von Werbung und Verkleidungen im Erd-
geschoss.  

Auch die Werbeschilder sind überdimensioniert und zu zahlreich. Der 
Umgestaltungsvorschlag zeigt als Visualisierung im Nachher-Zustand, 
dass durch Herunterführung der tragenden Gebäudeteile in der ur-
sprünglichen Ziegelarchitektur das Bauwerk wieder �optisch zum Ste-
hen� kommt. Der Passageneingang wird durch eine gebogene, gläser-
ne Vordachkonstruktion akzentuiert und bewusst gemacht und erhält 
so Aufmerksamkeit. Ein Lichtkonzept für außen und innen sowie 
eingefügte, statt aufgeklebte Fenster und Werbung geben dem Ge-
bäude Qualität und eine freundliche Ausstrahlung zurück.  

Als Beispiele für die Anwendung der Gestaltungsleitlinie sollen die 
Vorher-Nachher-Visualisierungen im Plan 74 �Dohmens Eck� und im 
Plan 75 �Stadthotel / Stadtpassage� im Anhang dienen. 
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3.3 Umsetzungsbegleitung Einzelhandel 

Im Rahmen des integrierten Handlungskonzeptes für die Geilenkirche-
ner Innenstadt wurde ein Projektbaustein, der eine Umsetzungsbeglei-
tung der für den Einzelhandel empfohlenen Maßnahmen vorsieht, in 
das Arbeitsprogramm aufgenommen. 

Dieser Projektbaustein setzt sich zum Ziel, einen ersten Beitrag für den 
Anschub der Umsetzung von Maßnahmen zu leisten. 

Die vereinbarte Umsetzungsbegleitung enthält die Durchführung eines 
Eigentümerforums mit Geschäfts-, Leerstandsinhabern, (weitere) Kon-
taktherstellung zu Immobilienbesitzern sowie Einzelgespräche. 

Auch die während der Bearbeitungsphase erfolgten Abstimmungen 
und Rückkoppelungen mit dem Auftraggeber sind Bestandteil der Um-
setzungsbegleitung. 

Über die im Rahmen des integrierten Handlungskonzeptes vereinbar-
ten Leistungsbausteine hinaus können zukünftig optional weitere Bau-
steine zum Tragen kommen. Einzelfallbezogen und gegen zusätzliche 
Honorierung ist z.B. die Erstellung von Objektexposees denkbar.  

Weitere optionale Bestandteile der Umsetzungsbegleitung können zu-
dem spezielle Präsentationen zum Baustein Einzelhandel sowie die 
Mitarbeit der Fachplaner im Stadtmarketingarbeitskreis �Wirtschafts-
förderung und Verkehr� darstellen. 

Speziell das Einbringen der Ideen des integrierten Handlungskonzep-
tes in die Arbeit des Stadtmarketing kann als eine viel versprechende 
Option für die Zukunft angesehen werden, da hierdurch die Umsetzung 
solcher Maßnahmen auf den Weg gebracht werden kann, die eher im 
privaten Bereich angesiedelt bzw. als public-private-partnership reali-
sierbar sind.  

Da das integrierte Handlungskonzept eine Reihe von Maßnahmenvor-
schlägen enthält, die in die Zuständigkeit der Arbeit von Politik und 
Verwaltung in Geilenkirchen gehören und erwartbar einen nicht uner-
heblichen Zeitaufwand bedingen (z.B. Maßnahmen zum Stadtumbau, 
Schaffung einer neuen Verkehrstrasse), können mit der Stadtmarke-
ting-Arbeit parallel solche Maßnahmen realisiert werden, die zeitlich 
schneller greifen. 

Durch die Umsetzung von Maßnahmen auf der Ebene von Politik und 
Verwaltung sowie � unter Beteiligung von Politik und Verwaltung � im 
Stadtmarketing kann eine in der Sache wünschenswerte Arbeitsteilung 
sowie ein sinnvolles �Anpacken� von Maßnahmen erfolgen. 
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3.4 Abgrenzung der Maßnahmenbereiche 

Sämtliche im integrierten Handlungskonzept vorgeschlagenen Maß-
nahmen sind im Plan Nr. 76 �Maßnahmenplan� dokumentiert und nach 
den Themen  

1. öffentliche Straße / Wege / Plätze 

2. Freiraumgestaltung / Begrünung und 

3. Hochbaumaßnahmen / Neubebauung  

aufgegliedert. Die Maßnahmennummerierung und Abgrenzung erfolgt 
nach diesen Kategorien und ist Grundlage der Kostenschätzung und 
der weiteren Vorgehensweise. 

 

3.5 Kostenschätzung 

Für die im Maßnahmenplan dargestellten Einzelmaßnahmen wird im Folgen-
den eine Kostenschätzung durchgeführt. Diese noch recht grobe Angabe der 
Kosten erfolgt über Flächenmaßstäbe oder Pauschalansätze und dient einer 
ersten Annäherung an die Kostengrößenordnung. Für die Hochbaumaßnah-
men bzw. die Neubebauung wurde auf die Angabe von Kosten verzichtet, 
weil es sich hier um private Investitionen handelt. 

 

Einzelmaßnahmen Kosten

1 - 1.1 KVP Theodor-Heuss-Ring / Haihover Straße 2009 m² 225.000 €
1 - 1.2 Straßenumgestaltung K-A-Straße (Haus Basten) 5052 m² 180 €/m² 909.360 €
1 - 1.3 KVP St. Ursula 1311 m² 240.000 €
1 - 1.4 KVP Synagogenplatz 1054 m² 225.000 €
1 - 1.5 Zwischenstück Herzog-Wilhelm-Straße 824 m² 180 €/m² 148.320 €
1 - 1.6 Synagogenplatz 450 m² 180 €/m² 81.000 €
1 - 1.7 Arrondierung Markt / neuer Zugang St. Ursula 778 m² 200 €/m² 155.600 €
1 - 1.8 Punktuelle Maßnahmen Haihover Straße 3130 m² 50 €/m² 156.500 €
1 - 1.9 Außenbedienungsfläche Friedlandplatz 485 m² 150 €/m² 72.750 €
2 - 1.1 Neubau Planstraße 2697 m²
2 - 1.2 Straßenumgestaltung K-A-Straße (Rathaus) 2708 m² 180 €/m² 487.440 €
2 - 1.3 Platzgestaltung gegenüber St. Ursula 1019 m² 180 €/m² 183.420 €
Summe Öffentliche Straßen / Wege / Plätze 2.884.390 €

1 - 2.1 Auslichtung Grundstückseinfriedung St. Ursula 985 m² 15 €/m² 14.775 €
1 - 2.2 Auslichtung Begrünung Busbahnhof 469 m² 15 €/m² 7.035 €
1 - 2.3 Alleebepflanzung EXTRA Neu 30 Stk. 500 €/Baum 15.000 €
1 - 2.4 Grünflächenaufwertung Kornmühle / Wurm 1074 m² 30 €/m² 32.220 €
Summe Freiraumgestaltung /Begrünung 69.030 €

Gesamt 2.953.420 €

2. Freiraumgestaltung / Begrünung
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Die Baukosten für die Maßnahmen im Bereich Öffentliche Straßen 
/Wege /Plätze belaufen sich für die Stufe 1 auf ca. 2,2 Mio. Euro. Hier-

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Kostenschätzung  
gem. Flächen-
maßstäbe und 
Pauschalbeträge 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Kosten für die 
Maßnahmen an 
öffentl. Straßen  
betragen in der 
Stufe 1 ca. 2,2 
Mio. Euro 
 
 
 
 
Für eine Kosten-
schätzung der 
Planstraße sind 
weitere Planun-
gen notwendig 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



- 115 - 

3. Umsetzungsvorschläge 
 

Stadt Geilenkirchen Integriertes Handlungskonzept Stadtkern 
Planungsgruppe MWM BBE-Unternehmensberatung Ingenieurbüro Gietemann 

in sind nicht berücksichtigt evtl. notwendige Kosten für Grunderwerb, 
Entschädigung Dritter etc. 

Bei der Stufe 2 kann zwar eine grobe Kostenschätzung für die Stra-
ßenumgestaltung der Konrad-Adenauer-Straße sowie der Platzumges-
taltung bei St. Ursula erfolgen, jedoch können zum jetzigen Zeitpunkt 
keine seriösen Kostenschätzungen für die Planstraße abgegeben wer-
den. Die bisherige Planung beruht auf einer Machbarkeitsuntersu-
chung, die eine grobe Überprüfung der Straßenlage und �höhe bein-
haltet. Aufgrund der topografischen Verhältnisse (evtl. Sonderbauwer-
ke notwendig) sowie der z.T. erheblichen Kosten für die Baureifma-
chung und die Entschädigung der notwendigen Flächen, müssen hier 
noch weitergehende Planungen (Vorplanung usw.) erfolgen, um auf 
dieser Grundlage eine Kostenschätzung durchzuführen. 

Die Kosten für die Maßnahmen zur Freiraumgestaltung / Begrünung 
werden auf ca. 69.000 Euro geschätzt. Bei der Grünflächenaufwertung 
an der Wurm ist zu beachten, dass in diesem Bereich ggf. Auflagen 
des Hochwasserschutzes zu berücksichtigen sind. 

3.6 Förderungsmodalitäten 

Zur Abklärung der Förderungsmöglichkeiten wird ein Abstimmungsge-
spräch bei der Bezirksregierung Köln im Mai 2006 geführt, an dem ne-
ben dem zuständigen Förderungsdezernenten Herrn Labenz und sei-
ner Mitarbeiterin auch Herr Bürgermeister Borghorst aus Geilenkir-
chen, die Herren Hausmann und Savoir sowie von der Planungsgruppe 
MWM  Herr Meyer-Brandis und Herr Beyer teilnehmen.  

Folgende Förderungsaussagen werden getroffen: 

Herr Labenz stellt heraus, dass die Förderung für integrierte Hand-
lungskonzepte, wie im Falle Geilenkirchen nur noch als Sanierungs-
maßnahmen mit Bundes- und Landesbeteiligung aussichtsreich sind. 
Das bisher nur planerisch geförderte Integrierte Handlungskonzept 
Geilenkirchen soll aus der Sicht der Bezirksregierung auch für investi-
ve Maßnahmen gefördert werden.  
Das integrierte Handlungskonzept ist nicht im Rahmen der Regionalen 
2008/2010 förderbar, die den gesamten Regierungsbezirk Köln abde-
cken und in sechs Förderprogramme aufgespalten sind. Allerdings 
kann u.U. aus der Regionalen-Förderung noch eine Mittelbereitstellung 
ersatzweise für herausgefallene Projekte erfolgen, dies aber nur für 
ganzheitliche Konzepte die überzeugend und durch Ratsbeschluss 
abgesichert sind. Königswinter wird als Beispiel genannt für ein �rein-
gerutschtes Projekt �, das jetzt die gesamte Innenstadtsanierung um-
fasst. 
Herr Labenz begrüßt das Integrierte Handlungskonzept und hält die 
vorgeschlagenen Maßnahmen für nachvollziehbar und städtebaulich 
sinnvoll. Einen wirklichen Qualitätssprung sieht er allerdings nur dann 
gegeben, wenn auch die Stufe zwei verwirklicht wird. Er ermutigt die 
Stadt Geilenkirchen, die Instrumentarien und Möglichkeiten eines ver-
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einfachten Sanierungsverfahrens auszuschöpfen, um dessen Umset-
zung zu realisieren. 
Es wird die Frage der Zweckbindung für die erneute Umgestaltung der 
Konrad- Adenauer- Straße und des Marktbereiches aufgeworfen und 
das Abrechnungsjahr mit 1988 ermittelt. Der erst spät eingereichte 
Verwendungsnachweis wird nicht als Hindernis gesehen, stattdessen 
der Fertigstellungstermin der Maßnahme als relevantes Datum be-
nannt. Dass die Konzeption wiederum in einen vorher geförderten 
Raum eingreift, wird als unproblematisch angesehen.  
Der Bau der Planstraße als BauGB-Erschließungsmaßnahme mit ent-
sprechender Beitragspflicht scheidet  wohl aus. Eher ist das Projekt 
realisierbar mit dem besonderen Städtebaurecht im förmlich festgeleg-
ten Sanierungsgebiet. 
Herr Labenz erwähnt, dass nach den Stadterneuerungsrichtlinien von 
1998, die zwar außer Kraft gesetzt worden sind aber immer noch nicht 
durch neue Richtlinien ersetzt wurden, Grunderwerb grundsätzlich 
nicht förderfähig ist. In der zweiten Hälfte des Jahres 2006 wird mit 
neuen Richtlinien gerechnet. Bei dem Vorgehen mit einem Sanie-
rungsverfahren sind allerdings Grunderwerbskosten als unrentierliche 
Kosten mit förderbar, was die Realisierung enorm erleichtert. 
Die heute vorgetragenen und gezeigten Planunterlagen stellen eine 
gute Rahmenplanung dar. Sie sind allerdings im weiteren Fortgang zu 
ergänzen und zu vertiefen durch z.B. Trassenstudien für die Planstra-
ße, alternative Lösungen im Bereich des Marktes mit Einrichtungsver-
kehr und Zweirichtungsverkehr und vor allen Dingen auch Kosten- und 
Zeitablaufstrukturen, die die Gesamtmaßnahmen sicherer beurteilbar 
machen.  
Herr Meyer-Brandis und Herr Labenz regen an, dass mit den Architek-
ten und dem Bauherrn des EXTRA-Alt Grundstückes ein Planungsge-
spräch gesucht wird, bei dem die städtischen Interessen und die priva-
ten Grundstücksinteressen abgeglichen werden sollten. Momentan 
entstehen reine Grundstücksplanungen, die später die überzeugende 
Verkehrslösung und das Gestaltungskonzept der Stufe 2 blockieren 
könnten. Herr Labenz sagt für alle Planungskosten weiter Förderungs-
unterstützung zu und betont dass die Stadt mit 80% Anteil sehr gut 
bedient ist und als Stadt mit einem genehmigten Haushalt und einem 
Planungsansatz darin diesen Weg gut gehen könnte. Er gibt den Hin-
weis, dass Planungsleistungen refinanzierbar sind mit dem Regelför-
derungssatz für investive Maßnahmen. Herr Labenz ist bei Veranstal-
tungen wie einer Planungswerkstatt oder anderen Terminen gerne 
auch persönlich beteiligt als Jurymitglied und signalisiert Engagement 
für die Stadt Geilenkirchen. 
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Herr Labenz und die Gesprächsteilnehmer halten folgenden Ablauf für 
sinnvoll: 
1. Beschluss des Rates für die Innenstadt als Untersuchungsgebiet 

für ein vereinfachtes Sanierungsverfahren ohne Grundbuchein-
trag. 

2. Damit ist die Basis gegeben für die Bezirksregierung, um beim 
Bund Mittel zu beantragen. 

3. Nutzung des Zeitfensters zwischen Mai und Oktober 2006, um 
vertiefende Untersuchungen zu bearbeiten und nach der Som-
merpause ein neues Abstimmungsgespräch zu führen. 

4. Aufnahme in das Förderprogramm 2007 nachdem die Maßnah-
men, Szenarien und Handlungsspielräume untersucht und abge-
stimmt wurden. 

 

Abschließend weist Herr Labenz darauf hin, dass die Einzelhandels-
erweiterungen in der Innenstadt sowohl im bisherigen Sondergebiet, 
als auch im bisherigen MK Gebiet mit den zuständigen Kollegen der 
Bezirksregierung planungsrechtlich als Großflächiger Einzelhandel 
abgestimmt werden müssen. Öffentliche Förderung wird nur gewährt, 
wenn die Inhalte planungsrechtlich einwandfrei gelöst worden sind. 
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4 Öffentlichkeitsarbeit 

4.1 Vorträge / Berichte in politischen Gremien 

Die Inhalte des integrierten Handlungskonzeptes werden mehrfach im 
Fachausschuss und im Lenkungskreis Stadtmarketing ausführlich do-
kumentiert und zur Diskussion gestellt. 

Während im Dezember 2004 und Januar 2005 die städtebaulichen 
Analysen und Neuordnungsbereiche die Schwerpunkte bilden, kom-
men nach Durchführung und Auswertung der umfangreichen Ver-
kehrszählungen im Dezember 2005 und März 2006 Verkehrs- und 
Strukturkonzepte sowie Gestaltungsvorschläge für die Stufen 1 + 2 
zum Vortrag. Eine Sonderberatung zum Einzelhandel im Mai und Juni 
2006 bilden den bisherigen Abschluss der Vortragstermine im politi-
schen Raum. 

4.2 Moderation / Bürgerinformation 

Ende Mai 2006 werden in der Realschule vor 90 erschienenen Bürgern 
und Politikern die Planungsvorschläge für die Innenstadt in breiter Öf-
fentlichkeit vorgestellt und diskutiert. Eine rege Beteiligung zeigt über-
wiegend breite Zustimmung zum Planungskonzept. Man ist sich einig, 
dass die lange Planungspause und große Attraktivitätsdefizite baldiges 
Handeln in einem beschlossenen Gesamtrahmen erfordern. Kritisch 
werden folgende Aspekte bewertet: 

1. Die Innenstadtplanung darf nicht zu eng gefasst werden und 
muss auch die Abschnitte Kreuzung evangelische Kirche bis 
Bahnübergang, aber auch auf der anderen Seite den Straßenab-
schnitt bis Amtsgericht einbeziehen. 

2. Mehrere Personen halten Lichtsignalanlagen für eine bessere 
Lösung als Kreisverkehre. Besonders ältere Menschen und Be-
hinderte werden besser geschützt. Die Entgegnung, dass mit 
Kreisverkehrsanlagen über viele Jahre in Europa sehr positive 
Erfahrungen gemacht wurden und auch Sicherheitsaspekte nicht 
zu kurz kommen, werden von den Kritikern skeptisch beurteilt. 

3. Es wird ein ausreichendes Eingehen auf junge und ältere Mitbür-
ger vermisst und zu wenig Berücksichtigung des demographi-
schen Wandels gesehen. Die Diskussion stellt heraus, dass be-
sondere Gastronomieangebote für verschiedene Altersgruppen in 
Geilenkirchen geschaffen werden sollten. Hier werden auch die 
Bereiche Marktplatz und Friedlandplatz erwähnt. Die demogra-
phische Struktur der Stadt Geilenkirchen sollte allerdings auch 
durch attraktive Wohngebiete für junge Familien und bezahlbaren 
Wohnraum gestärkt werden. 
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4. Ein Geschäftsinhaber mit Betrieben in Heinsberg und Geilenkir-
chen stellt die positive Wirkung von Einbahnstraßenregelungen 
heraus und die große Bedeutung der Aufenthaltsqualität. Er for-
dert, dass ein Parkplatzgebührensystem modern sein soll und ei-
ne Abrechnung nach tatsächlicher Nutzungsdauer möglich ma-
chen muss. 

5. Für die gesamte Haihover Straße sollen keine Zweirichtungsver-
kehre in der Zukunft mehr möglich sein. 

6. Die Bespielung von öffentlichen Straßen und Plätzen mit einem 
über das Jahr reichenden Eventprogramm (z.B. Weinfeste, Live-
Musik) wird für wichtig erachtet und vorgeschlagen. 

7. Eine Zweirichtungsbefahrbarkeit in der Konrad-Adenauer-Straße 
bis zum hinteren Parkplatz der Kreissparkasse wird nicht für not-
wendig erachtet. Hierdurch könnten 2 Cafes auch Außenbedie-
nungen an der Konrad-Adenauer-Straße einrichten. 

8. Die Testphase mit lediglich markierten Verkehrsführungen wird 
kritisch gesehen, weil noch keine Gestaltungsvorteile entstehen. 
Allerdings wird anerkannt, dass nur so die praktische Überprü-
fung der errechneten Zahlen erfolgen kann. 

9. Mehrere Personen plädieren vehement dafür, auf keinen Fall 
Parkplätze wegfallen zu lassen, sondern eher noch neue zu 
schaffen. In der Diskussion wird herausgestellt, dass der 
wichtigste Faktor für Innenstadtattraktivität nicht die Zahl der 
Parkplätze, sondern ausschließlich die Aufenthaltsqualität ist. 
Dies bedeutet natürlich, dass ein ausreichender Umschlag auf 
ausreichenden Parkplätzen und eine gute Erreichbarkeit trotzdem 
gegeben sein müssen. 

10. Eine alternative Verkehrsführung ab Amtsgericht wird vorge-
schlagen, die ab diesem Punkt nur noch Anlieger in die Innen-
stadt zulässt. Dieser Vorschlag ist nicht praktikabel, weil Anlieger 
aus dem Gesamtverkehrsstrom nicht herausfilterbar sind. 
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grundsätzlich 
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5 ZUSAMMENFASSUNG 
Die Zwischenergebnisse und Ziele des Zwischenberichtes vom 13. Dezember 2005 ha-
ben nach wie vor Gültigkeit und werden hier deshalb erneut aufgeführt und um 4 Thesen 
im Fazit ergänzt. 

• Das Stadtzentrum von Geilenkirchen wurde wie in anderen Städten auch durch die 
Gesamtentwicklung im Handel und konkurrierende Entwicklungen an der Peripherie 
geschwächt. Es zeigt in Teilbereichen gravierende Nutzungsmängel und hat seine 
Potentiale bisher zu wenig ausgeschöpft.  

• Trotzdem gibt es zu ihm keine Alternative, da das Stadtzentrum in seiner typischen 
Nutzungsmischung die Gesamtstadt Geilenkirchen repräsentiert, Identität stiftet und 
der bauhistorische, soziale, wirtschaftliche, kulturelle und urbane Mittelpunkt ist. 

• Dieses ganzheitliche Konzept für das Stadtzentrum Geilenkirchens kann dieser 
Vielschichtigkeit gerecht werden und neben den Hauptfunktionen des Städtebaus 
und Verkehrs auch die flankierenden Handlungsebenen wie z.B. Leitbildfindung, 
Handelsbesatz, Stadtbildpflege, Moderation lokaler Akteure, Wirtschaftsförderung 
und Stadtimage mit einbeziehen (Integrierter Handlungsansatz - Städtebauförde-
rung NRW).  

• Geilenkirchens Zentrum besitzt heute Schauseiten (z.B. Konrad-Adenauer-Straße) 
und Rückfronten (z.B. Haihover Straße) mit starkem Attraktivitätsgefälle (Hinter-
hofmilieu - z.B. EXTRA Alt). Das integrierte Handlungskonzept setzt an diesen 
Stärken und Schwächen an und begreift die Innenstadt als Gesamtangebot für 
Bürger und Besucher (Vergleich Kaufhausabteilungen). Der Standort Stadtzentrum 
muss zukunftsfähig aufgestellt werden; dabei stehen Gesamtattraktivität und An-
ziehungskraft in einem direkten Wechselverhältnis.  

- Im zentralen Bereich kann durch eine andere Verkehrsführung im 
Einrichtungsverkehr der Stadtmittelpunkt mit Boulevard-Charakter 
ausgebildet werden. 

 
- Die gestörte Orientierung soll durch klare Stadtkerneingänge (Ent-

reewirkung) und eindeutiges Innenstadtniveau (Ausstattungssprung) 
verbessert werden. 

• Städtebauliche Raumwirkungen sollen eindeutig und das Erscheinungsbild von 
Straßen und Plätzen ortstypisch, aber auch hell, freundlich, einladend und alte-
rungsfähig sein. Weniger nostalgische Anpassung als vielmehr ein ehrliches, aber 
achtungsvolles Miteinander von Alt- und Neubebauung schafft ein spannendes, le-
bendiges Wechselverhältnis im Stadtbild. 

- Eingeschränkte Erlebbarkeit infolge fehlender Transparenz und 
Blickachsen (St. Ursula) steigern 

- Optisches Leitsystem verbessern 
- Zu uneinheitliche und blickversperrende Begrünung ordnen 
- Fassadenqualität verbessern, optische Zäsuren EG-OGs aufheben 
- Wasser, Grün, Historie im Stadtbild verdeutlichen 
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• Verkehr als Diener für Innenstadtfunktionen muss auf einfach verstehbaren Routen 
die Hauptziele erreichen und Parkangebote vorfinden. Dies wird erleichtert durch 
ein Parkraumbewirtschaftungskonzept, das sicherstellt, dass Dauerparker nicht die 
zentralsten Parkplätze für Besucher und Kunden blockieren und ein Mehrfachum-
schlag stattfindet. Die Bereitschaft, Kurzstrecken statt mit dem PKW zu Fuß zu-
rückzulegen, steigt, wenn urbane Qualität angeboten wird und aus reinen Zweck-
käufen Bummel- oder Erlebniskäufe werden. 

• Die Lieblingsfrage �Und wo kann ich parken?� belegt die Bedeutung und Priorität 
des Themas Fahrverkehr; dass jeder Autofahrer sich zugleich als Verkehrsexperte 
fühlt, provoziert konfliktreiche Verkehrsdebatten, die jetzt mittels verlässlicher 
Grundlagendaten versachlicht und in einer Testphase überprüft werden können.  

• Zu großer Dehnung und Ermüdung durch rein lineare Fußgängerachsen kann jetzt 
durch Gliederung, �Rundläufe� und Querverbindungen auch in die Tiefe entgegen-
gewirkt werden (Baublockschließung und neue Planstraße EXTRA - Alt in Stufe 2); 
dabei werden kostenlose Attraktionen wie Spielpunkte und Verweilplätze die Kom-
munikation und Aufenthaltsqualität steigern; sie sind durch besondere Themene-
vents auf Straßen und Plätzen zu ergänzen (Angebote für die �quengelnden Ein-
kaufsbegleiter�).    

• Werbung und Beschilderung müssen die Wahrnehmungsphysiologie beachten und 
sich in die Fassadenarchitektur eingliedern, statt diese zu überwuchern. Bei maß-
voller Einfügung entsteht Aufmerksamkeit statt Reizüberflutung.   

• Praktische Stadtbildpflege bleibt nicht bei der Verbesserung von Straßen und Plät-
zen der öffentlichen Hand stehen, sondern kooperiert mit der privaten Wirtschaft bei 
�public-private-partnership (PPP) - Aktionen� zur Verbesserung der Gebäudefassa-
den. Gelungene Beispiele entfalten mehr Anstoßwirkung als Vorschriften und Para-
graphen und verdienen eine Prämierung (Beispiel Fassadenwettbewerb Euskir-
chen). 

• Lichtkonzepte bieten zusätzliche Attraktivität und eröffnen ein neues Stadterlebnis 
in Dunkelzeiten, steigern die Orientierung und bezeichnen �wie mit einem Lichtstift� 
das charakteristische Profil und die �Highlights� des Stadtzentrums (Identitäts-
merkmale, Unverwechselbarkeit). 

• Sofortverbesserungen des Allgemeineindrucks sind nicht nur und immer durch bau-
liche Maßnahmen erreichbar; gut und humorvoll organisierte Pflegeaktionen der 
Bürger steigern das �Wir-Gefühl�, schaffen Erfolgserlebnisse und verbessern auch 
das Erscheinungsbild nachhaltig. 

Fazit 1: Die Erwartung, dass immer noch hohe Durchgangsverkehrsanteile Geilenkir-
chens Innenstadt nach wie vor unerträglich belasten, wurde mit ca. 22% nicht 
bestätigt. 

Fazit 2: Ein denkbares Einrichtungs-Verkehrskonzept in zwei Stufen kann in der Kon-
rad-Adenauer-Straße wesentliche Flächengewinne für Fußgänger, Kunden 
und Besucher bringen (sh. rote Linie: heutige Straßenbegrenzung) und zur 
Gestaltung eines attraktiven Flanier-Boulevards genutzt werden, ohne die Er-
reichbarkeit für Autoverkehr zu verschlechtern.  
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Fazit 3: Im Stadtkern kann das Modell Gerbergassenviertel als Entwicklung weg von 
einer überlangen Zentrumsachse und stattdessen in die Baublocktiefe auch 
im Bereich EXTRA - Alt wiederholt werden und so neben der neuen Verkehrs-
führung auf der Planstraße für Rundläufe, Innenerschließung, bauliche Ergän-
zung und Beseitigung des Hinterhofmilieus sorgen. 

Fazit 4: Die Parkraumversorgung im Stadtkern ist ausreichend, wird aber durch Dau-
erparker auf Schlüsselstandorten blockiert. Verbesserungen der Bewirtschaf-
tung sind erforderlich, um die Parkplatzumschläge in den zentralsten Lagen 
zu erhöhen. 

 

 

 

Aachen, den 26. Juni 2006  

 

Planungsgruppe MWM  

 

 

 

Dipl.-Ing. Jochen Meyer-Brandis 
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FUSSNOTENVERZEICHNIS (zum Kapitel Einzelhandel) 
 
1) Flächenanteile des Einzelhandels in Innenstädten belaufen sich in vielen Fällen auf ca. ein 

Drittel der Gesamtausstattung. 
2) Genannter Aspekt führt zu einer Zentralitätskennziffer für Geilenkirchen von ca. 95 %. 
3) Zu dieser Gruppe ist z.B. die hohe Zahl von Schülern sowie Militärangehörige, die nicht in 

der Angabe von 27.800 Personen enthalten sind, zu zählen. 
4) So ist die Bindung von Kaufkraft in Mittelzentren, die ausschließlich von ländlich geprägten 

Nachbarorten umgeben sind (�Solitärzentren�) oftmals einfacher zu erzielen als in Städten 
mit � wie in Geilenkirchen gegeben � starken Konkurrenzzentren im Umland. 

5) In Bezug auf die in Geilenkirchen gewählte Terminologie der Ia- und Ib-Lagen ist feststellbar, 
dass der als Ia-Lage durch den Arbeitskreis klassifizierte Bereich in sich unterschiedliche 
Lagequalitäten aufweist. So ist z.B. die Standortqualität im Bereich des Friedlandplatzes 
niedriger einzustufen als die Standortqualität im Bereich des kreuzungsnahen Teilstückes 
der Konrad-Adenauer-Straße zur Herzog-Wilhelm-Straße. Wiederum niedriger ist demge-
genüber z.B. die Standortqualität im Bereich der westlichen Konrad-Adenauer-Straße in Nä-
he der Brückner Straße zu bewerten. Um im genannten Arbeitsfeld keine unnötige Verwir-
rung zu stiften, wird nachfolgend die Begrifflichkeit aus dem Stadtmarketing übernommen. 
Wir weisen jedoch darauf hin, dass speziell innerhalb des als Ia-Lage klassifizierten Berei-
ches nach Mikrostandorten unterschiedliche Standortqualitäten anzutreffen sind. 

6) Eine Wegebeziehung von der Konrad-Adenauer-Straße aus in Richtung des 
Gerbergassenviertels existiert z.B. über die Alte Poststraße. Diese Wegebeziehung entfaltet 
jedoch keinen optimalen Anreiz für ein �Hinüberwechseln� in das Gerbergassenviertel. Zu 
diesem Effekt tragen die unzureichenden Blickbeziehungen durch die umliegende 
Bebauung, das Fehlen von Magneten im rückwärtigen Bereich und die 
Funktionsunterbrechung innerhalb der Alten Poststraße (Gebäude mit Wohnfunktion) bei. 

7) In diesen Lagen sind schon heute Einzelhandelsgeschäfte in nur geringer Zahl vertreten, 
stattdessen Dienstleister, die eher zielgerichtet aufgesucht werden. 

8) Diesbezüglich sind sich die Fachplaner darüber im Klaren, dass die Voraussetzungen für die 
Schaffung von Wohnraum in den genannten Teilstücken der Konrad-Adenauer-Straße z.B. 
durch die vorhandene Verkehrsbelastung nicht optimal sind. Dennoch dürfte der genannte 
Aspekt eine Rolle bei der zukünftigen Entwicklung spielen. 

9) z.B. durch langfristige Mietverträge 
10) Mit einer denkbaren Entwicklung, am Friedlandplatz Außengastronomie zu etablieren, würde 

den Potentialen, die dieser Platzbereich aufweist, besser entsprochen als durch die derzeit 
diesem Bereich zugeordnete Funktion als Stellfläche für PKWs. 

11) Eine Sonderstellung diesbezüglich kann das Marktsegment des lebensmittelorientierten Ein-
kaufs einnehmen, das aufgrund betriebswirtschaftlicher Zwänge unter Umständen auch au-
ßerhalb der Innenstadt angesiedelt werden kann. 

12) In einer Vielzahl von Städten sind die Voraussetzungen für die Ansiedlung neuer Verkaufs-
flächen im Einzelhandel oftmals anders. Dies ist insbesondere dann der Fall, wenn die ge-
samtstädtische Eigenausstattung mit Verkaufsflächen bereits auf hohem Niveau liegt 
und/oder keine Potentialfläche in der Innenstadt existiert, die hinreichend groß und von guter 
Standortqualität geprägt ist. Beide Faktoren � Gesamtbestand an Verkaufsflächen und Exis-
tenz einer Potentialfläche � sind im Falle von Geilenkirchen in positiver Hinsicht anders. 
Auch der Umstand, dass es sich bei dem beschriebenen Gesamtareal bis hin zur Tankstelle 
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in Geilenkirchen um einen Bereich handelt, der im Besitz einiger weniger Eigentümer ist, ist 
für eine etwaige Umsetzung der Planungsidee eher positiv zu bewerten. 

13) Für den Fall, dass die Stadt Geilenkirchen den � aus Sicht der Fachplaner zu empfehlenden 
� Weg zur Neuansiedlung von Verkaufsflächen auf dem beschriebenen Areal weiter verfol-
gen will, ist zu erwarten, dass detaillierte Prüfungen von Fragen der Ansiedlung von Ver-
kaufsflächen erforderlich werden. Diese werden jedoch erst dann Sinn machen, wenn über 
den grundsätzlich empfohlenen Weg hinaus ein konkretes Besatzkonzept durch einen Pro-
jektentwickler erarbeitet worden ist. 

14) Genannter Sachverhalt wird auch aus der vorstehenden Nutzungskartierung deutlich. 
15) Ein Akzeptanzproblem aufgrund der heutigen Situation kann z.B. in Bezug auf Mütter mit 

kleineren Kindern vermutet werden, die unter heutigen Bedingungen aufgrund der stark aus-
geprägten verkehrlichen Belastung in Begleitung ihrer Kinder nicht stressfrei einkaufen kön-
nen. Eine solche Kundengruppe kann dann, wenn die angesprochenen Veränderungen im 
verkehrlichen Bereich umgesetzt und die städtebaulichen Aufwertungsmaßnahmen ergriffen 
werden, verstärkt zurück gewonnen werden. 

16) Dies ist oftmals dann nicht gegeben, wenn die Werbeanlagen zu groß dimensioniert sind. 
17) Leider ist in der Geilenkirchener Innenstadt gegenüber anderen Innenstadtlagen in über-

durchschnittlichem Maße eine �Abschottungsmentalität� erkennbar. Viele Geschäfte ermögli-
chen selbst dann, wenn der Kunde direkt vor dem Schaufenster steht, keine Durchsicht nach 
innen.  

18) Es empfiehlt sich, vorab fachkundigen Rat einzuholen, ob dieser Schritt angemessen ist und, 
wenn ja, welcher Modus gewählt werden sollte. 

19) Hierbei ist zu beachten, dass der Kunde sein Einverständnis zur Aufnahme in die Kunden-
kartei ausspricht; niemand sollte in einer Kundenkartei �landen�, ohne dass die betreffende 
Person dies weiß. 

20) Abweichungen von diesem Vorschlag sind möglich, wichtig ist jedoch, dass eine insgesamt 
einheitliche und kundenfreundliche Linie verfolgt wird. 

21) Es soll nicht unerwähnt bleiben, dass das Einbeziehen der Kunden auf die genannte Weise 
ein klein wenig Druck auf solche Geschäfte ausüben kann, die nicht mitmachen, sich je-
doch nicht als �Beharrer� präsentieren wollen. 
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PLANVERZEICHNIS 

 

zu Abschnitt 1:................................................... ANALYSE: MÄNGEL UND CHANCEN 
Plan 1 Planbereich im Verflechtungsraum, DIN A3, farb. 
Plan 2 Straßennetzhierarchie, DIN A3, farb. 
Plan 3 Luftbild 1, DIN A3, farb. 
Plan 4 Luftbild 2, DIN A3, farb. 
Plan 5 Luftbild 3, DIN A3, farb. 
Plan 6 Nutzungsstruktur, DIN A3, farb. 
Plan 7 Gebäude- und Flächennutzung, DIN A3, farb. 
Plan 8 Stadtbild, DIN A3, farb. 
Plan 9 Einzelhandel und Dienstleistungen, DIN A3, farb. 
Plan 10 Verkehrsnetz MIV / RV, DIN A3, farb. 
Plan 11 Straßenquerschnitte, DIN A3, farb. 
Plan 12 Übersichtskarte Zählstellen, DIN A3, farb. 
Plan 13 Kfz-Belastungen 16-19 Uhr, DIN A4, farb.  
Plan 14 Kfz-Belastungsdifferenzen 16-19 Uhr, DIN A4, farb. 
Plan 15 Kfz-Belastungen 24 h, DIN A4, farb. 
Plan 16 Parkplatzbewirtschaftung heute, DIN A3, farb. 
Plan 17 Parkraumerhebung, DIN A3, farb. 
 Auswertung der Parkraumerhebung (21 Stk.), DIN A4, farb. 
Plan 18 - Bahnhof Plan 19 - Beamten-Parkplatz 
Plan 20 - EXTRA Plan 21 - EXTRA-Alt 
Plan 22 - Finanzamt Plan 23 - Friedlandplatz 
Plan 24 - Haus des Handwerks Plan 25 - Holzmarkt 
Plan 26 - In der Au Plan 27 - Rathaus 
Plan 28 - Wurmbrücke Plan 29 - Bahnhofsvorplatz 
Plan 30 - Gemeindezentrum Plan 31 - Haihover Straße 
Plan 32 - Konrad-Adenauer-Straße Plan 33 - Kreisheimatmuseum 
Plan 34 - Markt Plan 35 - Martin-Heyden-Straße 
Plan 36 - Stadthalle Plan 37 - Post 
Plan 38 - Zusammenfassung (15min) Plan 39 - Zusammenfassung aller Parkplätze 
Plan 40 Parkplatznutzung, DIN A3, farb. 
Plan 41 Parkplatzumschlag, DIN A3, farb. 
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zu Abschnitt 2:............................................................. PLANUNGSZIELE, KONZEPTE 
Plan 42 Kfz-Belastungen 16 - 19 h, Variante 1, DIN A4, farb. 
Plan 43 Kfz-Belastungsdifferenzen 16-19 Uhr, Variante 1, DIN A4, farb. 
Plan 44 Kfz-Belastungen 16 - 19 h, Variante 2, DIN A4, farb. 
Plan 45 Kfz-Belastungsdifferenzen 16-19 Uhr, Variante 2, DIN A4, farb. 
Plan 46 Kfz-Belastungen 16 - 19 h, Variante 3, DIN A4, farb. 
Plan 47 Kfz-Belastungsdifferenzen 16-19 Uhr, Variante 3, DIN A4, farb. 
Plan 48 Kfz-Belastungen 16 - 19 h, Variante 4, DIN A4, farb. 
Plan 49 Kfz-Belastungsdifferenzen 16-19 Uhr, Variante 4, DIN A4, farb. 
Plan 50 Verkehrsführung Stufe 1 gem. Variante 2, DIN A3, farb. 
Plan 51 Vergleich der Anfahrbarkeiten, DIN A3, farb. 
Plan 52 Zielkonzept (Stufe 1), Kfz-Belastungen 24 h, DIN A4, farb. 
Plan 53 Zielkonzept (Stufe 1), Kfz-Belastungsdifferenzen 24 h, DIN A4, farb. 
Plan 54 Belastungsänderungen Stufe I - P 0, DIN A3, farb. 
Plan 55 Verkehrsführung Stufe II, DIN A3, farb. 
Plan 56 Vergleich der Anfahrbarkeiten, DIN A3, farb. 
Plan 57 Zielkonzept (Stufe 2), Kfz-Belastungen 24 h, DIN A4, farb. 
Plan 58 Zielkonzept (Stufe 2), Kfz-Belastungsdifferenzen 24 h, DIN A4, farb. 
Plan 59 Belastungsänderungen Stufe II - P 0, DIN A3, farb. 
Plan 59.1 Parkraumbewirtschaftungskonzept, DIN A3 farb. 
Plan 60 Strukturkonzept Stufe 1, DIN A3, farb. 
Plan 61 Strukturkonzept Stufe 2, DIN A3, farb. 
Plan 62 Luftbildmontage Verkehrsführung Stufe 1 + 2, DIN A3, farb. 
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zu Abschnitt 3:...............................................................UMSETZUNGSVORSCHLÄGE 
Plan 63 Querschnitt Höhe KSK Stufe 1 
Plan 64 Querschnitt Höhe Haus Basten Stufe 1 
Plan 65 Gestaltungskonzept Haus Basten Stufe 1 
Plan 66 Querschnitt Höhe Markt Stufe 2 
Plan 67 Gestaltungskonzept Markt Stufe 2 
Plan 68 Umgestaltung Bereich Markt / St. Ursula Gymnasium / Konrad-Adenauer-Str. 
Plan 69 Umgestaltung Bereich Herzog-Wilhelm-Str. / St. Ursula Gymnasium 
Plan 70 Umgestaltung Bereich Kornmühle / Synagogenplatz 
Plan 71 Umgestaltung Friedlandplatz (Erläuterung) 
Plan 72 Umgestaltung Friedlandplatz (Variante 1) 
Plan 73 Umgestaltung Friedlandplatz (Variante 2) 
Plan 74.1 Stadtbildzonen für Gestaltungsleitlinien 
Skizze 1 Gestaltungsleitlinien: Gebäudehöhen 
Skizze 2 Gestaltungsleitlinien: Fassadengliederung 
Skizze 3 Gestaltungsleitlinien: Traufhöhen 
Skizze 4 Gestaltungsleitlinien: Dachaufbauten 
Skizze 5 Gestaltungsleitlinien: Baukörpergliederung 
Skizze 6 Gestaltungsleitlinien: Fensterformate 
Skizze 7 Gestaltungsleitlinien: Markisen / Kragdächer 
Skizze 8 Gestaltungsleitlinien: Farbbeispiele 
Plan 75 Fassadengestaltung Haus Konrad-Adenauer-Str. 167 �Dohmens Eck� 
Plan 76 Fassadengestaltung Konrad-Adenauer-Str. 146 �Stadthotel/Stadtpassage� 
Plan 77 Maßnahmenplan Stufe 1 + 2 




